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Werbefunk-Angebot 2012

Rheinland-Pfalz

SWR1 RP 

SWR4 RP 

SWR1/4 Kombi RP 

 

SWR1 BW 

SWR4 BW 

SWR1/4 Kombi BW 

 

SWR3 

 

SWR1 Kombi BW/RP 

SWR1/4 Kombi BW/RP 

 

SWR3+1 Kombi 

 

SWR Kombi Max (1, 3 + 4)

Montag–Freitag
Ø-Std. 6–18 Uhr
Hörer in tsd. 1

Montag–Freitag 
Ø-Std. 6–18 Uhr

EURO/1 Sek.

187

246

433

377

547

925

1.125

565

1.358

1.690

2.483

8,50

12,00

19,50

23,00

20,00

40,50

92,00

28,50

55,50

112,00

122,00

1,36

1,46

1,35

1,83

1,10

1,31

2,45

1,51

1,23

1,99

1,47

Montag–Freitag
Ø-Std. 6–18 Uhr 

Tkp 2

samstag
Ø-Std. 6–18 Uhr 
Hörer in tsd. 1

samstag 
Ø-Std. 6–18 Uhr

EURO/1 Sek.

samstag
Ø-Std. 6–18 Uhr 

Tkp 2

171

159

330

342

489

831

928

513

1.161

1.441

2.089

8,00

8,00

15,00

20,00

18,50

35,00

66,00

25,50

46,25

83,50

94,50

1,40

1,51

1,36

1,76

1,14

1,26

2,13

1,49

1,20

1,74

1,36

1 ma 2011 II, BRD gesamt, 10 Jahre + (Dspr. Bev.), BKS
2  Tausend-Kontakt-Preis



SWR1 – das erfolgreiche Programm für Ihre Hörfunkwerbung. Weitere Informationen unter 
Tel. 0711 - 929 1 2950, www.swrmediaservices.de oder mailen Sie uns: werbung@swr.de.



Eins gehört gehört. SWR1 
 
�Das attraktive Angebot des SWR für alle Zielgruppen im mittleren Alterssegment. 
 
� 
 
SWR1 Rheinland-Pfalz – hier werden Informationen, Service und Musik groß geschrieben. 
 
SWR-Reporter und Korrespondenten berichten aus aller Welt, den Studios und Regionalbüros –  
 
Themen aus Rheinland-Pfalz, Deutschland und der ganzen Welt. Das Musikprogramm von SWR1  
 
Rheinland-Pfalz bringt die größten Hits der vergangenen 40 Jahre. Ob Politik, Sport, Kultur,  
 
Gesellschaft, Heiteres oder Ernstes – SWR1 Rheinland-Pfalz trifft immer den richtigen Ton. 
 
Die größten Hits aller Zeiten und die Nr. 1 in Aktualität und Service. SWR1 Rheinland-Pfalz –  
 
das optimale Programm für das Land. 
 
 
 
Gesamtbevölkerung 30–59 Jahre 
 
 
 
Die größten Hits der letzten 40 Jahre 
 
 
 
SWR1/4 Kombi RP 
� 
SWR1/4 Kombi BW/RP 
 
SWR1 Kombi BW/RP 
 
SWR3+1 Kombi 
 
SWR Kombi Max (1, 3 + 4) 
 
sowie in verschiedenen AS&S Radio-Kombis

Programm 
 
 
 
 
 
Programmprofil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernzielgruppe 
 
 
 
Musikformat 
 
 
 
Mitglied in den Kombinationen

Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz



	 6:00 
 
 
 
 
 
 
	 9:00
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
13:00
 
 
14:00 
 
 
15:00 
 
 
 
 
17:00
 
 
18:00
 
 
 
19:30

	 6:00
	 6:30
	 7:00
	 7:30
	 8:00
	 8:30

	 9:00
	 9:30
10:00*
10:30
11:00
11:30

12:00
12:30

13:00
13:30 

14:00*
14:30 

15:00
15:30
16:00
16:30

17:00
17:30

18:00*
18:30
19:00

 
 

* mit Börse

	 6:00
	 6:30
	 7:00
	 7:30
	 8:00
	 8:30

	 9:00 

10:00
 
11:00
 

12:00
12:30

13:00

 
14:00

 
15:00 

16:00
 
 
 
 
 
18:00
18:30
19:00

Montag–Freitag SamstagNachrichten

St
an

d
: J

u
li 

20
11

SWR1 Guten Morgen Rheinland-Pfalz 
Das aktuelle Frühmagazin 
Besser informiert in den Tag gehen 
 
 
 
 
SWR1 Der Vormittag 
Nützliche Infos und Service 
 
 
 
 
 
SWR1 Aktuell um 12 
 
 
SWR1 Der Nachmittag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SWR1 Aktuell um 5 
Das Wichtigste vom Tag zum Feierabend 
 
SWR1 Guten Abend Rheinland-Pfalz 
18:30 Sport Kompakt 
 
 
SWR1 Thema heute 
Der aktuelle Hintergrund; Do Landespolitik

SWR1 Guten Morgen Rheinland-Pfalz 
Das aktuelle Frühmagazin 
Besser informiert in den Tag gehen 
 
 
 
 
SWR1 Der Vormittag 
 
 
 
 
 
 
SWR1 Aktuell um 12 
 
 
SWR1 Der Samstagnachmittag 
 
 
SWR1 Arbeitsplatz 
 
 
SWR1 Stadion 
 
 
 
 
17:15 SWR1 Landessport 
 
 
SWR1 Guten Abend Rheinland-Pfalz 
18:30 Sport Kompakt 
 
 
SWR1 Thema heute: Ausland 
Reportagen aus aller Welt

Nachrichten

Rheinland-Pfalz Programm-Raster



Rheinland-Pfalz

Sendezeit Montag–Freitag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/30 Sek.

Montag–Freitag 
Euro/30 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/1 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/30 Sek.

 8,00   

 14,00   

 16,00   

 12,00   

 10,00   

 8,00   

 7,00   

 7,00   

 4,50   

 6,00   

 5,00   

 4,50   

 3,00   

 8,50   

240,00   

420,00   

480,00   

360,00   

300,00   

240,00   

210,00   

210,00   

135,00   

180,00   

150,00   

135,00   

90,00   

 

255,00   

 4,00   

14,00   

16,00   

12,00   

10,00   

7,00   

5,00   

4,00   

5,00   

6,00   

6,00   

7,00   

3,00   

8,00   

 7,33   

14,00   

16,00   

12,00   

10,00   

7,83   

6,67   

6,50   

4,58   

6,00   

5,17   

4,92   

3,00   

8,42   

120,00   

420,00   

480,00   

360,00   

300,00   

210,00   

150,00   

120,00   

150,00   

180,00   

180,00   

210,00   

90,00   

 

240,00   

 220,00   

 420,00   

 480,00   

 360,00   

 300,00   

 235,00   

 200,00   

 195,00   

 137,50   

 180,00   

 155,00   

 147,50   

 90,00   

 252,50   

	 06–07 Uhr 

	 07–08 Uhr 

	 08–09 Uhr 

	 09–10 Uhr 

	 10–11 Uhr 

	 11–12 Uhr 

	 12–13 Uhr 

	 13–14 Uhr 

	 14–15 Uhr 

	 15–16 Uhr 

	 16–17 Uhr 

	 17–18 Uhr 

	 18–19 Uhr 

 

Ø 06–18 Uhr

Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.  

Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet. 

Rabatte für die Angebote SWR1 RP, SWR4 RP und SWR1/4 Kombi RP ab einem jährlichen Brutto-Umsatzvolumen von: 

		  Euro 	 3.000 = 1,5 % 	 Euro 	 18.000 = 	 7,5 % 	 Euro 	 59.000 = 15,0 % 

		  Euro 	 4.500 = 2,5 % 	 Euro 	 32.000 = 10,0 %	 EURO 	 70.000 = n.V. 

		  Euro  	 9.000 = 5,0 % 	 Euro	 45.000 = 12,5 %

Preisliste Nr. 14, gültig ab 1. Januar 2012SWR1 RP



www.SWR4.de

SWR4. Da sind wir daheim.

Im Hörfunkprogramm SWR4 
informieren wir Sie 
über die Region und das Land 
und sorgen für gute Unterhaltung.



SWR4. Da sind wir daheim 
 
�Das reichweitenstarke Angebot des SWR für die älteren Zielgruppen. 
 
 
� 
SWR4 Rheinland-Pfalz ist das regionale Radioprogramm für Land und Leute. 5 Studios und  
 
7 Regionalbüros im Sendegebiet sorgen für eine enge Bindung zu Hörerinnen und Hörern,  
 
denn bei SWR4 Rheinland-Pfalz wird Heimat ganz groß geschrieben. Jede Menge Informationen  
 
und gute Unterhaltung mit alten und neuen deutschen Schlagern, Evergreens und Volksmusik.  
 
Dazu gibt es Mitmach-Aktionen, Ratschläge der SWR4-Experten und Tagestipps. Mit SWR4 Rhein- 
 
land-Pfalz kann man auch Feste feiern: von der Fastnacht bis zum historischen Folkloreumzug. 
 
 
 
Gesamtbevölkerung 50 Jahre und älter 
 
 
 
Deutsch-orientiert und melodiös 
 
 
 
SWR1/4 Kombi RP 
� 
SWR1/4 Kombi BW/RP 
 
SWR Kombi Max (1, 3 + 4) 
 
sowie in verschiedenen AS&S Radio-Kombis

Programm 
 
 
 
 
 
Programmprofil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernzielgruppe 
 
 
 
Musikformat 
 
 
 
Mitglied in den Kombinationen

Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz



St
an

d
: J

u
li 

20
11

	 6:00 
 
 
 
 
 
 
	 9:00
 
 
 
 
 
 
12:00
 
 
 
13:00
 
 
 
 
 
 
 
16:00 
 
 
17:00
 
 
18:00
 
 
19:00

	 6:00
	 6:30
	 7:00
	 7:30
	 8:00
	 8:30

	 9:00
	 9:30
10:00*
10:30
11:00
11:30

12:00
12:30
 

13:00
13:30 

14:00*
14:30 

15:00
15:30
16:00
16:30

17:00
17:30

18:00
18:30 

19:00
 

* mit Börse

	 6:00
	 6:30
	 7:00
	 7:30
	 8:00
	 8:30

	 9:00 
	 9:30 
10:00
10:30 
11:00
11:30 

12:00
12:30
 

13:00

 
14:00

 
15:00 

16:00
 
 
17:00 
 
 
18:00
 
 
19:00

Montag–Freitag SamstagNachrichten

am morgen 
 
7:15 Wetter und Gesundheit 
 
 
 
 
am vormittag 
 
 
 
 
 
 
am mittag (Regionalsendungen) 
Das aktuelle Magazin aus Mainz, Kaiserslautern, 
Koblenz, Ludwigshafen und Trier 
 
am nachmittag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heute um Fünf 
 
 
Wünsch dir was 
 
 
Blickpunkt

Am Morgen 
 
7:15 Wetter und Gesundheit 
 
 
 
 
Am Vormittag 
 
 
 
11:05 Sprechstunde 
 
 
am Mittag (Regionalsendungen) 
Das aktuelle Magazin aus Mainz, Kaiserslautern,  
Koblenz, Ludwigshafen und Trier 
 
Wünsch dir was 
 
 
 
 
 
 
 
Frohes Wochenende 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radioschau

Nachrichten

Rheinland-Pfalz Programm-Raster



Rheinland-Pfalz

Sendezeit Montag–Freitag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/30 Sek.

Montag–Freitag 
Euro/30 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/1 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/30 Sek.

 10,00   

 19,00   

 21,00   

 17,00   

 14,00   

 15,00   

 13,00   

 11,00   

 6,50   

 6,00   

 5,50   

 6,00   

 4,00   

 12,00   

300,00   

570,00   

630,00   

510,00   

420,00   

450,00   

390,00   

330,00   

195,00   

180,00   

165,00   

180,00   

120,00   

 

360,00   

 6,00   

16,00   

19,00   

13,00   

8,00   

10,00   

8,00   

5,00   

2,00   

2,00   

3,50   

3,50   

2,00   

 

8,00   

 9,33   

18,50

20,67   

16,33   

13,00   

14,17   

12,17   

10,00   

5,75   

5,33   

5,17   

5,58   

3,67   

 

11,33   

180,00   

480,00   

570,00   

390,00   

240,00   

300,00   

240,00   

150,00   

60,00   

60,00   

105,00   

105,00   

60,00   

 

240,00   

 280,00   

 555,00   

 620,00   

 490,00   

 390,00   

 425,00   

 365,00   

 300,00   

 172,50   

 160,00   

 155,00   

 167,50   

 110,00   

 340,00   

	 06–07 Uhr 

	 07–08 Uhr 

	 08–09 Uhr 

	 09–10 Uhr 

	 10–11 Uhr 

	 11–12 Uhr 

	 12–13 Uhr 

	 13–14 Uhr 

	 14–15 Uhr 

	 15–16 Uhr 

	 16–17 Uhr 

	 17–18 Uhr 

	 18–19 Uhr 

 

Ø 06–18 Uhr

Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.  

Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet. 

Rabatte für die Angebote SWR1 RP, SWR4 RP und SWR1/4 Kombi RP ab einem jährlichen Brutto-Umsatzvolumen von: 

		  Euro 	 3.000 = 1,5 % 	 Euro 	 18.000 = 	 7,5 % 	 Euro 	 59.000 = 15,0 % 

		  Euro 	 4.500 = 2,5 % 	 Euro 	 32.000 = 10,0 %	 EURO 	 70.000 = n.V. 

		  Euro  	 9.000 = 5,0 % 	 Euro	 45.000 = 12,5 %

Preisliste Nr. 14, gültig ab 1. Januar 2012SWR4 RP



Kombination der Programme 
 
 
 
 
 
Programmprofil 
 
 
 
Kernzielgruppe 
 
 
 
Musikformat

SWR1 Rheinland-Pfalz 

SWR4 Rheinland-Pfalz 
 
 
 
siehe Beschreibung der Einzelprogramme 
 
 
 
Gesamtbevölkerung ab 30 Jahre 
 
 
 
siehe Beschreibung der Einzelprogramme

SWR1/4 Kombi RP



Rheinland-Pfalz

Sendezeit Montag–Freitag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/30 Sek.

Montag–Freitag 
Euro/30 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/1 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/30 Sek.

 17,00   

 31,00   

 36,00   

 28,00   

 23,00   

 22,00   

 19,00   

 17,00   

 10,00   

 11,00   

 10,00   

 10,00   

 6,50   

 19,50   

 510,00   

 930,00   

 1.080,00   

 840,00   

 690,00   

 660,00   

 570,00   

 510,00   

 300,00   

 330,00   

 300,00   

 300,00   

 195,00   

 585,00   

 9,50   

29,00   

33,00   

24,00   

17,00   

16,00   

12,00   

8,00   

6,50   

7,00   

9,00   

9,00   

4,50   

 

15,00   

15,75   

30,67   

35,50   

27,33   

22,00   

21,00   

17,83   

15,50   

9,42   

10,33   

9,83   

9,83   

6,17   

 

18,75   

 285,00   

 870,00    

990,00   

 720,00   

 510,00   

 480,00   

 360,00   

 240,00   

 195,00   

 210,00   

 270,00   

 270,00   

 135,00   

 450,00   

 472,50   

 920,00   

 1.065,00   

 820,00   

 660,00   

 630,00   

 535,00   

 465,00   

 282,50   

 310,00   

 295,00   

 295,00   

 185,00   

 562,50   

	 06–07 Uhr 

	 07–08 Uhr 

	 08–09 Uhr 

	 09–10 Uhr 

	 10–11 Uhr 

	 11–12 Uhr 

	 12–13 Uhr 

	 13–14 Uhr 

	 14–15 Uhr 

	 15–16 Uhr 

	 16–17 Uhr 

	 17–18 Uhr 

	 18–19 Uhr 

 

Ø 06–18 Uhr

Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.  

Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet. 

Rabatte für die Angebote SWR1 RP, SWR4 RP und SWR1/4 Kombi RP ab einem jährlichen Brutto-Umsatzvolumen von: 

		  Euro 	 3.000 = 1,5 % 	 Euro 	 18.000 = 	 7,5 % 	 Euro 	 59.000 = 15,0 % 

		  Euro 	 4.500 = 2,5 % 	 Euro 	 32.000 = 10,0 %	 EURO 	 70.000 = n.V. 

		  Euro  	 9.000 = 5,0 % 	 Euro	 45.000 = 12,5 %

Preisliste Nr. 15, gültig ab 1. Januar 2012SWR1/4 Kombi RP



SWR1 – das erfolgreiche Programm für Ihre Hörfunkwerbung. Weitere Informationen unter 
Tel. 0711 - 929 1 2950, www.swrmediaservices.de oder mailen Sie uns: werbung@swr.de.



Baden-Württemberg

Eins gehört gehört. SWR1 
 
�Das attraktive Angebot des SWR für alle Zielgruppen im mittleren Alterssegment. 
 
� 
 
SWR1 Baden-Württemberg – das aktuelle und unterhaltsame Landesprogramm mit den größten  
 
Hits aller Zeiten. SWR1 Baden-Württemberg bietet kompakte Informationen aus Baden-Württem-
 
berg, aus Deutschland und der ganzen Welt, aktuelle Korrespondentenberichte und Nachrichten 

zu jeder halben Stunde. Service für Autofahrer und Verbraucher wird groß geschrieben. Die Themen 

bei SWR1 sind vielfältig: von Politik bis Börse, von Kultur, Kabarett und Gesellschaft bis hin zum 

Sport. Ein informatives und musikalisch abwechslungsreiches Programm rund um die Uhr. 
 
 
 
Gesamtbevölkerung 30–59 Jahre 
 
 
 
Die größten Hits der letzten 40 Jahre 
 
 
 
SWR1/4 Kombi BW 
� 
SWR1/4 Kombi BW/RP 
 
SWR1 Kombi BW/RP 
 
SWR3+1 Kombi 
 
SWR Kombi Max (1, 3 + 4) 
 
sowie in verschiedenen AS&S Radio-Kombis

Programm 
 
 
 
 
 
Programmprofil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernzielgruppe 
 
 
 
Musikformat 
 
 
 
Mitglied in den Kombinationen

Baden-Württemberg



Montag–Freitag SamstagNachrichten

St
an

d
: J

u
li 

20
11

Nachrichten

Baden-Württemberg Programm-Raster

	 6:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
10:00
 
 
 
 
12:00
 
 
13:00
 
 
14:00 
 
 
15:00 
 
 
 
 
17:00
 
 
18:00
 
 
 
19:30

	 6:00
	 6:30
	 7:00
	 7:30
	 8:00
	 8:30
	 9:00
	 9:30
 
10:00
10:30
11:00
11:30

12:00
12:30

13:00
13:30* 

14:00
14:30 

15:00
15:30
16:00
16:30

17:00
17:30

18:00
18:30
19:00

 
 

* mit Börse

	 6:00
	 6:30
	 7:00
	 7:30
	 8:00
	 8:30
	 9:00 
	 9:30 

10:00
10:30 
11:00
11:30 

12:00
12:30

13:00

 
14:00

 
15:00 

16:00
 
 
 
 
 
18:00
18:30
19:00

SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg 
Das aktuelle Frühmagazin 
 
 
 
 
 
 
 
SWR1 Leute 
Zwei Stunden ein populärer Gast 
 
 
 
SWR1 Aktuell um 12 
 
 
SWR1 Der Nachmittag 
mit Unterhaltung, Landeskunde und -kultur, 
„Leuten aus dem Land“, Service, Boulevard  
und viel Aktualität 
 
 
 
 
 
 
 
SWR1 Aktuell um 5 
 
 
SWR1 Guten Abend Baden-Württemberg 
18:30 Sport Aktuell 
 
 
SWR1 Thema heute 
Der aktuelle Hintergrund; Do Landespolitik

SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg 
Das aktuelle Frühmagazin 
 
 
 
 
 
 
 
SWR1 Leute der Woche 
Das Beste aus den Sendungen der Woche 
 
 
 
SWR1 Aktuell um 12 
 
 
SWR1 Der Nachmittag 
 
 
SWR1 Arbeitsplatz 
 
 
SWR1 Stadion 
 
 
 
 
 
 
 
SWR1 Guten Abend Baden-Württemberg 
18:30 Sport Aktuell 
 
 
SWR1 Thema heute: Ausland 
Reportagen aus aller Welt



Baden-Württemberg

Sendezeit Montag–Freitag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/30 Sek.

Montag–Freitag 
Euro/30 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/1 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/30 Sek.

30,00   

45,00   

38,00   

28,00   

23,00   

21,00   

21,00   

14,00   

12,00   

13,00   

15,00   

16,00   

9,00   

 

23,00   

 900,00   

1.350,00   

1.140,00   

840,00   

690,00   

630,00   

630,00   

420,00   

360,00   

390,00   

450,00   

480,00   

270,00   

690,00   

6,00   

21,00   

34,00   

41,00   

26,00   

24,00   

23,00   

15,00   

12,00   

13,00   

15,00   

10,00   

3,00   

20,00   

26,00   

41,00   

37,33   

30,17   

23,50   

21,50   

21,33   

14,17   

12,00   

13,00   

15,00   

15,00   

8,00   

 

22,50   

 180,00   

 630,00   

 1.020,00   

 1.230,00   

 780,00   

 720,00   

 690,00   

 450,00   

 360,00   

 390,00   

 450,00   

 300,00   

 90,00   

 600,00   

 780,00   

 1.230,00   

 1.120,00   

 905,00   

 705,00   

 645,00   

 640,00   

 425,00   

 360,00   

 390,00   

 450,00   

 450,00   

 240,00   

 

675,00

	 06–07 Uhr 

	 07–08 Uhr 

	 08–09 Uhr 

	 09–10 Uhr 

	 10–11 Uhr 

	 11–12 Uhr 

	 12–13 Uhr 

	 13–14 Uhr 

	 14–15 Uhr 

	 15–16 Uhr 

	 16–17 Uhr 

	 17–18 Uhr 

	 18–19 Uhr 

 

Ø 06–18 Uhr

Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.  

Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet. 

Rabatte für die Angebote SWR1 BW, SWR4 BW und SWR1/4 Kombi BW ab einem jährlichen Brutto-Umsatzvolumen von: 

		  Euro 		  8.000 = 1,5 % 	 Euro 		  48.000 = 	 7,5 % 	 Euro 	 160.000 = 15,0 % 

		  Euro 	 12.000 = 2,5 % 	 Euro 		  85.000 = 10,0 %	 EURO 	 190.000 = n.V. 

		  Euro  	 24.000 = 5,0 % 	 Euro	 122.000 = 12,5 %

Preisliste Nr. 15, gültig ab 1. Januar 2012SWR1 BW



www.SWR4.de

SWR4. Da sind wir daheim.

Im Hörfunkprogramm SWR4 
informieren wir Sie 
über die Region und das Land 
und sorgen für gute Unterhaltung.



Baden-Württemberg

SWR4. Da sind wir daheim 
 
�Das reichweitenstärkste Programm für Baden-Württemberg. 
 
 
� 
�SWR4 Baden-Württemberg berichtet aus der Region und für die Region. Neben der richtigen  
 
Mischung aus regionaler Information, Tagestipps, Nachrichten und Reportagen bietet SWR4 

Baden-Württemberg gute Unterhaltung mit alten und neuen deutschen Schlagern und Ever- 

greens. Aktionen vor Ort und Treffen im Ländle gehören zum Verständnis der Radio-Macher, 

die die Interessen der Hörerinnen und Hörer ernst nehmen. Wer sich seiner Heimat verbunden 

fühlt und seine Wurzeln pflegen möchte, ist bei SWR4 Baden-Württemberg genau richtig. 
 
 
 
Gesamtbevölkerung 50 Jahre und älter 
 
 
 
Deutsch-orientiert und melodiös 
 
 
 
SWR1/4 Kombi BW 
� 
SWR1/4 Kombi BW/RP 
 
SWR Kombi Max (1, 3 + 4) 
 
sowie in verschiedenen AS&S Radio-Kombis

Programm 
 
 
 
 
 
Programmprofil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernzielgruppe 
 
 
 
Musikformat 
 
 
 
Mitglied in den Kombinationen

Baden-Württemberg
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	 6:00 
 
 
 
 
 
 
	 9:00
 
 
 
 
 
 
12:00
12:30 
 
13:00
 
 
 
 
 
 
16:00 
 
 
17:00
 
 
18:00
 
 
 
19:30

	 6:00
	 6:30
	 7:00
	 7:30
	 8:00
	 8:30

	 9:00
	 9:30
10:00*
10:30
11:00
11:30

12:00
12:30 

13:00
13:30 
14:00*
14:30 
15:00
15:30
 
16:00
16:30

17:00
17:30

18:00
 
19:00
 
 
* mit Börse

	 6:00
	 6:30
	 7:00
	 7:30
	 8:00
	 8:30

	 9:00 
	 9:30 
10:00
10:30 
11:00
11:30 

12:00
12:30
 
13:00

14:00
 
15:00 
 

16:00
 
 
17:00 
 
 
18:00
 
19:00

Montag–Freitag SamstagNachrichten

Guten Morgen 
Regionalprogramme 
 
 
 
 
 
Am vormittag 
 
 
 
 
 
 
Aktuell um zwölf 
Regional um halb eins
 
Am Nachmittag 
 
 
 
 
 
 
Regional um vier 
 
 
Aktuell um Fünf 
 
 
Guten Abend 
18:05 Thema des Tages 
 
 
Abendmelodie

Guten Morgen 
Regionalprogramme 
 
 
 
 
 
Am vormittag 
 
 
 
 
 
 
Aktuell um zwölf 
Regional um halb eins 
 
am Samstagnachmittag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuell um Fünf 
 
 
Guten Abend 
18:05 Thema der Woche 
 
 
Landesabend

Nachrichten

Baden-Württemberg Programm-Raster



Sendezeit Montag–Freitag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/30 Sek.

Montag–Freitag 
Euro/30 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/1 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/30 Sek.

14,00   

29,00   

36,00   

27,00   

23,00   

22,00   

23,00   

16,00   

12,00   

12,00   

14,00   

12,00   

10,00   

 

20,00   

 420,00   

870,00   

1.080,00   

810,00   

690,00   

660,00   

690,00   

480,00   

360,00   

360,00   

420,00   

360,00   

300,00   

600,00   

10,00   

21,00   

37,00   

32,00   

27,00   

26,00   

21,00   

12,00   

10,00   

9,00   

8,00   

9,00   

4,00   

 

18,50   

13,33   

27,67   

36,17   

27,83   

23,67   

22,67   

22,67   

15,33   

11,67   

11,50   

13,00   

11,50   

9,00   

 

19,75   

 300,00   

 630,00   

1.110,00   

960,00   

810,00   

780,00   

630,00   

360,00   

300,00   

270,00   

240,00   

 270,00   

120,00   

555,00   

 400,00   

 830,00   

1.085,00   

 835,00   

 710,00   

 680,00   

 680,00   

 460,00   

 350,00   

 345,00   

 390,00   

 345,00   

 270,00   

 592,50   

	 06–07 Uhr 

	 07–08 Uhr 

	 08–09 Uhr 

	 09–10 Uhr 

	 10–11 Uhr 

	 11–12 Uhr 

	 12–13 Uhr 

	 13–14 Uhr 

	 14–15 Uhr 

	 15–16 Uhr 

	 16–17 Uhr 

	 17–18 Uhr 

	 18–19 Uhr 

 

Ø 06–18 Uhr

SWR4 BW Preisliste Nr. 15, gültig ab 1. Januar 2012

Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.  

Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet. 

Rabatte für die Angebote SWR1 BW, SWR4 BW und SWR1/4 Kombi BW ab einem jährlichen Brutto-Umsatzvolumen von: 

		  Euro 		  8.000 = 1,5 % 	 Euro 		  48.000 = 	 7,5 % 	 Euro 	 160.000 = 15,0 % 

		  Euro 	 12.000 = 2,5 % 	 Euro 		  85.000 = 10,0 %	 EURO 	 190.000 = n.V. 

		  Euro  	 24.000 = 5,0 % 	 Euro	 122.000 = 12,5 %

Baden-Württemberg



Kombination der Programme 
 
 
 
 
 
Programmprofil 
 
 
 
Kernzielgruppe 
 
 
 
Musikformat

SWR1 Baden-Württemberg 

SWR4 Baden-Württemberg 
 
 
 
siehe Beschreibung der Einzelprogramme 
 
 
 
Gesamtbevölkerung ab 30 Jahre 
 
 
 
siehe Beschreibung der Einzelprogramme

SWR1/4 Kombi BW



Baden-Württemberg

Sendezeit Montag–Freitag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/30 Sek.

Montag–Freitag 
Euro/30 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/1 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/30 Sek.

39,00   

73,00   

70,00   

54,50   

44,00   

42,50   

41,00   

28,00   

21,00   

24,00   

25,00   

24,00   

18,00   

40,50   

1.170,00   

2.190,00   

2.100,00   

1.635,00   

1.320,00   

1.275,00   

1.230,00   

840,00   

630,00   

720,00   

750,00   

720,00   

540,00   

1.215,00   

15,00   

39,00   

68,00   

69,00   

50,00   

44,00   

41,00   

24,00   

17,00   

18,00   

20,00   

15,00   

6,50   

35,00   

35,00   

67,33   

69,67   

56,92   

45,00   

42,75   

41,00   

27,33   

20,33   

23,00   

24,17   

22,50   

16,08   

39,58   

 450,00   

1.170,00   

2.040,00   

2.070,00   

1.500,00   

1.320,00   

1.230,00   

720,00   

510,00   

540,00   

600,00   

450,00   

195,00   

 

1.050,00   

1.050,00   

2.020,00   

2.090,00   

1.707,50   

1.350,00   

1.282,50   

1.230,00   

820,00   

610,00   

690,00   

725,00   

675,00   

482,50   

 

1.187,50   

	 06–07 Uhr 

	 07–08 Uhr 

	 08–09 Uhr 

	 09–10 Uhr 

	 10–11 Uhr 

	 11–12 Uhr 

	 12–13 Uhr 

	 13–14 Uhr 

	 14–15 Uhr 

	 15–16 Uhr 

	 16–17 Uhr 

	 17–18 Uhr 

	 18–19 Uhr 

 

Ø 06–18 Uhr

Preisliste Nr. 15, gültig ab 1. Januar 2012SWR1/4 Kombi BW

Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.  

Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet. 

Rabatte für die Angebote SWR1 BW, SWR4 BW und SWR1/4 Kombi BW ab einem jährlichen Brutto-Umsatzvolumen von: 

		  Euro 		  8.000 = 1,5 % 	 Euro 		  48.000 = 	 7,5 % 	 Euro 	 160.000 = 15,0 % 

		  Euro 	 12.000 = 2,5 % 	 Euro 		  85.000 = 10,0 %	 EURO 	 190.000 = n.V. 

		  Euro  	 24.000 = 5,0 % 	 Euro	 122.000 = 12,5 %



SWR3 buchen
und Ihre Werbung ist ein Hit.

www.swr3.de

SWR3_Tarif_2009  19.09.2008  14:29 Uhr  Seite 1



Programm 
 
 
 
 
 
Programmprofil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernzielgruppe 
 
 
 
Musikformat 
 
 
 
Mitglied in den Kombinationen

Mehr Hits. Mehr Kicks. Einfach SWR3 
 
�SWR3 – Deutschlands Radio Nr. 1 
 
 
� 
�SWR3 ist Kult, eine Frage des Lebensgefühls: immer besser, schneller, frecher und innovativer  
 
als andere. Die Popwelle steht für höchste Programmqualität, setzt Trends in der Popmusik  
 
und sendet dicht am Lebensgefühl der Hörer. Die SWR3-Trendscouts spüren Bands mit dem  
 
größten Potenzial auf. Mit mehr als 300 Events im Jahr ist SWR3 zwischen Rheinland und Boden- 
 
see präsent. Aus den Studios in Stuttgart, Mainz und Mannheim erfahren die Hörer, was in ihrer  
 
Region passiert. Schnelle Information, detaillierte Wetterprognosen, der beste Verkehrsservice,  
 
die erfolgreichste  Radio-Comedy Deutschlands, ein umfassendes Online-Angebot auf swr3.de und  
 
die TV-Show „SWR3 latenight“: Mehr Hits. Mehr Kicks. Einfach SWR3. Der SWR3 Hörerclub zählt  
 
mehr als 110.000 Mitglieder. 
 
 
 
Gesamtbevölkerung 14–49 Jahre 
 
 
 
Aktuelle Pophits von Heute und die größten Hits der 80er und 90er 
 
 
 
SWR3+1 Kombi 
 
SWR Kombi Max (1, 3 + 4) 
 
sowie in verschiedenen AS&S Radio-Kombis

Programm 
 
 
 
 
 
Programmprofil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kernzielgruppe 
 
 
 
Musikformat 
 
 
 
Mitglied in den Kombinationen

SWR3



	 5:00 
 
 
 
 
 
	 8:00 
 
 
	 9:00
 
 
 
 
12:00
 
 
 
13:00 
 

 
14:00
 
 
 
16:00
 
 
 
 
19:00

	 5:00 
	 5:30 
	 6:00 
	 6:30 
	 7:00 
	 7:30 
	 8:00 
	 8:30 
 
	 9:00 
10:00 
11:00 
 
 
12:00 
 
 
 
13:00 
 

 
14:00 
15:00 
 
 
16:00 
17:00 
 
18:00 
 
19:00 
20:00 
21:00

	 5:00 
 
	 6:00 
 
	 7:00 
 
	 8:00 
 
 
	 9:00 
10:00 
11:00 
 
 
12:00 
 
 
 
13:00 
 

 
14:00 
15:00 
 
 
16:00 
17:00 
 
18:00 
 
19:00
20:00
21:00

SWR3 Die Morningshow 
Der beste Start in den Tag 
Aktuelle Infos, Gewinnspiele, Wetter, Service,  
Verkehr und Comedy 
 
 
 
 
 
SWR3 Bis Zwölf 
Die Vormittagsshow 
Gewinnspiele, Promi-News, Lifestyle, Arbeit, Kino & TV
 
 
SWR3 am mittag 
Politik, Boulevard, Sport, Medien, Wirtschaft und Verkehr, 
Polit-Comedy , aktuelle Hörer-Abstimmungen 
 
 
 
 
 
SWR3 Die Kai-Karsten-Show 
Das Leben mit anderen Augen hören 
Musik, Comedy, Rätsel und Spiele 
 
SWR3 Die Nachmittagsshow 
Zum Feierabend: Nachrichten, Verkehr, Comedy 
 
SWR3-Topthema gegen 17:40 
 
SWR3 CLUB 
Geschichten vom Tag, Interviews & Talks mit Stars, 
CD der Woche, Pub-Quiz, Entfruster

SWR3 Sunrise 
Die Frühshow 
Mit den wichtigsten Infos der Nacht und den ersten News des Tages 
 
 
 
SWR3 Bis Zwölf 
Die Vormittagsshow 
Gewinnspiele, Promi-News, Lifestyle, Arbeit, Kino & TV
 
 
 
 
 
SWR3 am mittag 
Politik, Boulevard, Sport, Medien, Wirtschaft und Verkehr, 
Polit-Comedy, aktuelle Hörer-Abstimmungen 
 
SWR3 Die Wochenendshow 
Musiksendung mit aktuellen Hits, Musikwünschen & Grüßen 
 
 
 
 

 
SWR3 Die Nachmittagsshow 
Tipps zum Wochenende, Nachrichten, Verkehr, Comedy 
 
Bundesliga-Ergebnisse 
 
SWR3 Club – Dancenight 
Die coolsten Sounds zum Abfeiern für die Party daheim

Montag–Freitag SamstagNachrichten Nachrichten

St
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li 
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Programm-Raster



SWR3

Sendezeit Montag–Freitag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/30 Sek.

Montag–Freitag 
Euro/30 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/1 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/30 Sek.

 40,00   

118,00   

160,00   

130,00   

97,00   

80,00   

72,00   

69,00   

62,00   

66,00   

63,00   

96,00   

91,00   

54,00   

92,00   

1.200,00   

3.540,00   

4.800,00   

3.900,00   

2.910,00   

2.400,00   

2.160,00   

2.070,00   

1.860,00   

1.980,00   

1.890,00   

2.880,00   

2.730,00   

1.620,00   

2.760,00   

  -   

 55,00   

 73,00   

115,00   

120,00   

88,00   

67,00   

63,00   

48,00   

44,00   

40,00   

38,00   

41,00   

30,00   

66,00   

 -   

 107,50   

 145,50   

 127,50   

 100,83   

 81,33   

 71,17   

 68,00   

 59,67   

 62,33   

 59,17   

 86,33   

 82,67   

 50,00   

 87,67   

 -   

 1.650,00   

 2.190,00   

 3.450,00   

 3.600,00   

 2.640,00   

 2.010,00   

 1.890,00   

 1.440,00   

 1.320,00   

 1.200,00   

 1.140,00   

 1.230,00   

 900,00   

 1.980,00   

 -

3.225,00   

4.365,00   

3.825,00   

3.025,00   

2.440,00   

2.135,00   

2.040,00   

1.790,00   

1.870,00   

1.775,00   

2.590,00   

2.480,00   

1.500,00   

2.630,00   

	 05–06 Uhr 

	 06–07 Uhr 

	 07–08 Uhr 

	 08–09 Uhr 

	 09–10 Uhr 

	 10–11 Uhr 

	 11–12 Uhr 

	 12–13 Uhr 

	 13–14 Uhr 

	 14–15 Uhr 

	 15–16 Uhr 

	 16–17 Uhr 

	 17–18 Uhr 

	 18–19 Uhr 

 

Ø 06–18 Uhr

Preisliste Nr. 15, gültig ab 1. Januar 2012

Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.  

Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet. 

Rabatte für die Angebote SWR3, SWR3+1 Kombi und SWR Kombi Max ab einem jährlichen Brutto-Umsatzvolumen von: 

		  Euro 		  30.000 = 1,5 % 	 Euro 	 250.000 = 	 7,5 % 	 Euro 	 1.000.000 = 15,0 % 

		  Euro 		  45.000 = 2,5 % 	 Euro 	 500.000 = 10,0 %	 EURO 	 1.300.000 = n.V. 

		  Euro  	 100.000 = 5,0 % 	 Euro	 750.000 = 12,5 %

SWR3



SWR1 Kombi BW/RP

Kombination der Programme 
 
 
 
 
 
Programmprofil 
 
 
 
Kernzielgruppe 
 
 
 
Musikformat

SWR1 Baden-Württemberg 

SWR1 Rheinland-Pfalz 
 
 
 
siehe Beschreibung der Einzelprogramme 
 
 
 
Gesamtbevölkerung 30–59 Jahre 
 
 
 
siehe Beschreibung der Einzelprogramme



Überregionale 
SWR-Kombis

Sendezeit Montag–Freitag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/30 Sek.

Montag–Freitag 
Euro/30 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/1 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/30 Sek.

35,00   

54,00   

49,00   

37,00   

29,00   

26,00   

25,00   

19,00   

16,00   

16,00   

18,00   

18,00   

11,00   

 

28,50   

1.050,00   

1.620,00   

1.470,00   

1.110,00   

870,00   

780,00   

750,00   

570,00   

480,00   

480,00   

540,00   

540,00   

330,00   

855,00   

9,00   

33,00   

45,00   

48,00   

34,00   

28,00   

25,00   

17,00   

15,00   

17,00   

19,00   

16,00   

5,50   

25,50   

 30,67   

 50,50   

 48,33   

 38,83   

 29,83   

 26,33   

 25,00   

 18,67   

 15,83   

 16,17   

 18,17   

 17,67   

 10,08   

 28,00   

 270,00   

 990,00   

1.350,00   

1.440,00   

1.020,00   

 840,00   

 750,00   

 510,00   

 450,00   

 510,00   

 570,00   

 480,00   

 165,00   

 765,00   

 920,00   

1.515,00   

1.450,00   

1.165,00   

 895,00   

 790,00   

 750,00   

 560,00   

 475,00   

 485,00   

 545,00   

 530,00   

 302,50   

 840,00   

	 06–07 Uhr 

	 07–08 Uhr 

	 08–09 Uhr 

	 09–10 Uhr 

	 10–11 Uhr 

	 11–12 Uhr 

	 12–13 Uhr 

	 13–14 Uhr 

	 14–15 Uhr 

	 15–16 Uhr 

	 16–17 Uhr 

	 17–18 Uhr 

	 18–19 Uhr 

 

Ø 06–18 Uhr

Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.  

Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet. 

Rabatte für das Angebot SWR1 Kombi BW/RP ab einem jährlichen Brutto-Umsatzvolumen von: 

		  Euro 	 10.000 = 1,5 % 	 Euro 		  60.000 = 	 7,5 % 	 Euro 	 170.000 = 15,0 % 

		  Euro 	 15.000 = 2,5 % 	 Euro 		  97.000 = 10,0 %	 EURO 	 200.000 = n.V. 

		  Euro 	 30.000 = 5,0 % 	 Euro	 134.000 = 12,5 %

Preisliste Nr. 13, gültig ab 1. Januar 2012SWR1 Kombi BW/RP



Kombination der Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmprofil 
 
 
 
Kernzielgruppe 
 
 
 
Musikformat

SWR1 Baden-Württemberg 

SWR1 Rheinland-Pfalz 

SWR4 Baden-Württemberg 

SWR4 Rheinland-Pfalz 
 
 
 
siehe Beschreibung der Einzelprogramme 
 
 
 
Gesamtbevölkerung ab 30 Jahre 
 
 
 
siehe Beschreibung der Einzelprogramme

SWR1/4 Kombi BW/RP



Sendezeit Montag–Freitag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/30 Sek.

Montag–Freitag 
Euro/30 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/1 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/30 Sek.

 52,00   

98,00   

101,00   

 76,00   

 62,00   

 58,00   

 54,00   

 42,00   

 29,00   

 31,00   

 33,00   

 30,00   

 23,00   

 55,50   

1.560,00   

2.940,00   

3.030,00   

2.280,00   

1.860,00   

1.740,00   

1.620,00   

1.260,00   

 870,00   

 930,00   

990,00   

900,00   

 690,00   

 

1.665,00  

22,00   

62,00   

96,00   

88,00   

63,00   

57,00   

49,00   

30,00   

22,00   

22,00   

24,00   

20,00   

8,00   

 

46,25   

47,00   

92,00   

100,17   

78,00   

62,17   

57,83   

53,17   

40,00   

27,83   

29,50   

31,50   

28,33   

20,50   

53,96   

 660,00   

1.860,00   

2.880,00   

2.640,00   

1.890,00   

1.710,00   

1.470,00   

900,00   

660,00   

660,00   

720,00   

600,00   

240,00   

1.387,50   

1.410,00   

2.760,00   

3.005,00   

2.340,00   

1.865,00   

1.735,00   

1.595,00   

1.200,00   

835,00   

885,00   

945,00   

850,00   

615,00   

1.618,75

	 06–07 Uhr 

	 07–08 Uhr 

	 08–09 Uhr 

	 09–10 Uhr 

	 10–11 Uhr 

	 11–12 Uhr 

	 12–13 Uhr 

	 13–14 Uhr 

	 14–15 Uhr 

	 15–16 Uhr 

	 16–17 Uhr 

	 17–18 Uhr 

	 18–19 Uhr 

 

Ø 06–18 Uhr

Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.  

Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet. 

Rabatte für das Angebot SWR1/4 Kombi BW/RP ab einem jährlichen Brutto-Umsatzvolumen von: 

		  Euro 	 21.000 = 1,5 % 	 Euro 	 125.000 = 	 7,5 % 	 Euro 	 400.000 = 15,0 % 

		  Euro 	 32.000 = 2,5 % 	 Euro 	 220.000 = 10,0 %	 EURO 	 500.000 = n.V. 

		  Euro 	 64.000 = 5,0 % 	 Euro	 310.000 = 12,5 %

Preisliste Nr. 17, gültig ab 1. Januar 2012SWR1/4 Kombi BW/RP

Überregionale 
SWR-Kombis



Kombination der Programme 
 
 
 
 
 
 
 
Programmprofil 
 
 
 
Kernzielgruppe 
 
 
 
Musikformat

SWR3 

SWR1 Baden-Württemberg 

SWR1 Rheinland-Pfalz 
 
 
 
siehe Beschreibung der Einzelprogramme 
 
 
 
Gesamtbevölkerung bis 59 Jahre 
 
 
 
siehe Beschreibung der Einzelprogramme

SWR3+1 Kombi



Sendezeit Montag–Freitag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/30 Sek.

Montag–Freitag 
Euro/30 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/1 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/30 Sek.

137,00   

197,00   

170,00   

125,00   

100,00   

 90,00   

 85,00   

 74,00   

 77,00   

 76,00   

109,00   

104,00   

60,00   

112,00   

4.110,00   

5.910,00   

5.100,00   

3.750,00   

3.000,00   

2.700,00   

2.550,00   

2.220,00   

2.310,00   

2.280,00   

3.270,00   

3.120,00   

1.800,00   

3.360,00   

 54,00   

100,00   

146,00   

150,00   

110,00   

 90,00   

 83,00   

 62,00   

 53,00   

 51,00   

 51,00   

 52,00   

 26,00   

 83,50   

123,17   

180,83

166,00   

129,17   

101,67   

90,00   

84,67   

72,00   

73,00   

71,83   

99,33   

95,33   

54,33   

107,25

1.620,00   

3.000,00   

4.380,00   

4.500,00   

3.300,00   

2.700,00   

2.490,00   

1.860,00   

1.590,00   

1.530,00   

1.530,00   

1.560,00   

780,00   

2.505,00   

3.695,00   

5.425,00   

4.980,00   

3.875,00   

3.050,00   

2.700,00   

2.540,00   

2.160,00   

2.190,00   

2.155,00   

2.980,00   

2.860,00   

1.630,00   

3.217,50   

	 06–07 Uhr 

	 07–08 Uhr 

	 08–09 Uhr 

	 09–10 Uhr 

	 10–11 Uhr 

	 11–12 Uhr 

	 12–13 Uhr 

	 13–14 Uhr 

	 14–15 Uhr 

	 15–16 Uhr 

	 16–17 Uhr 

	 17–18 Uhr 

	 18–19 Uhr 

 

Ø 06–18 Uhr

Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.  

Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet. 

Rabatte für die Angebote SWR3, SWR3+1 Kombi und SWR Kombi Max ab einem jährlichen Brutto-Umsatzvolumen von: 

		  Euro 		  30.000 = 1,5 % 	 Euro 	 250.000 = 	 7,5 % 	 Euro 	 1.000.000 = 15,0 % 

		  Euro 		  45.000 = 2,5 % 	 Euro 	 500.000 = 10,0 %	 EURO 	 1.300.000 = n.V. 

		  Euro 	 100.000 = 5,0 % 	 Euro	 750.000 = 12,5 %

Preisliste Nr. 13, gültig ab 1. Januar 2012SWR3+1 Kombi

Überregionale 
SWR-Kombis



Kombination der Programme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmprofil 
 
 
 
Kernzielgruppe 
 
 
 
Musikformat

SWR1 Baden-Württemberg 

SWR1 Rheinland-Pfalz 

SWR3 

SWR4 Baden-Württemberg 

SWR4 Rheinland-Pfalz 
 
 
 
siehe Beschreibung der Einzelprogramme 
 
 
 
Gesamtbevölkerung ab 14 Jahre 
 
 
 
siehe Beschreibung der Einzelprogramme

SWR Kombi Max (1, 3 + 4)



Sendezeit Montag–Freitag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/1 Sek.

Samstag 
Euro/30 Sek.

Montag–Freitag 
Euro/30 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/1 Sek.

Montag–Samstag 
Ø Euro/30 Sek.

138,00   

209,00   

189,00   

142,00   

113,00   

104,00   

100,00   

89,00   

82,00   

82,00   

111,00   

105,00   

65,00   

122,00   

4.140,00   

6.270,00   

5.670,00   

4.260,00   

3.390,00   

3.120,00   

3.000,00   

2.670,00   

2.460,00   

2.460,00   

3.330,00   

3.150,00   

1.950,00   

3.660,00   

 63,00   

118,00   

176,00   

170,00   

122,00   

100,00   

95,00   

68,00   

57,00   

54,00   

54,00   

57,00   

27,00   

94,50   

125,50   

193,83   

186,83   

146,67   

114,50   

103,33   

99,17   

85,50   

77,83   

77,33   

101,50   

97,00   

58,67   

 

117,42   

1.890,00   

3.540,00   

5.280,00   

5.100,00   

3.660,00   

3.000,00   

2.850,00   

2.040,00   

1.710,00   

1.620,00   

1.620,00   

1.710,00   

810,00   

2.835,00   

3.765,00   

5.815,00   

5.605,00   

4.400,00   

3.435,00   

3.100,00   

2.975,00   

2.565,00   

2.335,00   

2.320,00   

3.045,00   

2.910,00   

1.760,00   

3.522,50   

	 06–07 Uhr 

	 07–08 Uhr 

	 08–09 Uhr 

	 09–10 Uhr 

	 10–11 Uhr 

	 11–12 Uhr 

	 12–13 Uhr 

	 13–14 Uhr 

	 14–15 Uhr 

	 15–16 Uhr 

	 16–17 Uhr 

	 17–18 Uhr 

	 18–19 Uhr 

 

Ø 06–18 Uhr

Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt.  

Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet. 

Rabatte für die Angebote SWR3, SWR3+1 Kombi und SWR Kombi Max ab einem jährlichen Brutto-Umsatzvolumen von: 

		  Euro 		  30.000 = 1,5 % 	 Euro 	 250.000 = 	 7,5 % 	 Euro 	 1.000.000 = 15,0 % 

		  Euro 		  45.000 = 2,5 % 	 Euro 	 500.000 = 10,0 %	 EURO 	 1.300.000 = n.V. 

		  Euro 	 100.000 = 5,0 % 	 Euro	 750.000 = 12,5 %

Preisliste Nr. 15, gültig ab 1. Januar 2012SWR Kombi Max (1, 3 + 4)

Überregionale 
SWR-Kombis



Sendegebiete der SWR-Hörfunkprogramme

Baden-Württemberg

Freiburg

Friedrichshafen Kempten

UlmTübingen

Heidelberg

Karlsruhe
Pforzheim

Baden-Baden

Aalen

Stuttgart

Bad Mergentheim

Würzburg

Frankfurt a. M.
Wiesbaden

Mainz

Koblenz

Mannheim
Trier

Kaiserslautern

Pirmasens
Saarbrücken

Luxemburg

Straßburg

Basel
Zürich

Konstanz

Ludwigshafen

Bonn

Köln

Düsseldorf

Heilbronn

Crailsheim

Rheinland-Pfalz



Auftragsabwicklung

Abwicklung / AGB

Auftragsannahme
Aufträge werden von der SWR Media Services GmbH und von der AS&S Radio 
GmbH angenommen. Es gilt ein Annahmeschluss von 1 Woche vor der ersten 
Ausstrahlung.

Abrechnung / Spotlänge
Ab 10 Sekunden ist jede Spotlänge möglich. Für Werbesondersendungen 
mit einer Länge bis 5 Minuten sowie für Last-Minute-Angebote gelten 
gesonderte Vereinbarungen.

SWR Media Services GmbH und AS&S Radio GmbH behalten sich vor, Auf-
schläge für Eckplatzierungen zu berechnen. Diese werden im Vorfeld schrift-
lich und eindeutig kommuniziert.

Rabatte
Auf das Bruttoumsatzvolumen, das von ein und demselben Werbungtrei-
benden innerhalb des Vertragsjahres (= Kalenderjahr) abgenommen wird, 
werden die in der jeweiligen Preisliste genannten Rabatte gewährt. 		
Eine Zusammenfassung bei Aufträgen verschiedener Unternehmen erfolgt 
nur, wenn der SWR Media Services GmbH oder AS&S Radio GmbH

a) �eine aktuelle Bescheinigung der zuständigen Finanzbehörde über die steu-
erliche Organschaft vorliegt oder

b) �eine aktuelle Bescheinigung eines öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfers 
darüber vorliegt, dass zwischen den in Betracht kommenden Unterneh-
men eine Beziehung im Sinne des § 290 Abs. 1, Abs. 2 HGB besteht bzw. sie 
einen Gleichordnungskonzern bilden. Dabei ist die Rechtsform sowie der 
Sitz  (In- oder Ausland) der beteiligten Unternehmen ohne Bedeutung.

Änderungen der Organschaft im Vertragsjahr werden bei der Rabattierung 
berücksichtigt.

Aufträge für Werbesendungen in SWR1, SWR3 und SWR4 werden, soweit sie 
innerhalb desselben Vertragszeitraums liegen und die Rabattierung nach der 
Rabattliste SWR3, SWR3+1 Kombi und SWR Kombi Max erfolgt, bei der Ra-
battierung addiert. 							     

Umsätze aus Aufträgen für die SWR-Programme werden zur Rabattermitt-
lung nicht mit Umsätzen aus den nationalen AS&S Radio-Kombinationen 
zusammengefasst. Bei Aufträgen ein und desselben Werbungtreibenden 
sowohl in einer AS&S Radio-Kombi als auch in einem an dieser Kombi betei-
ligten SWR-Programm wird der Rabattsatz der gebuchten AS&S Radio-Kombi 
gewährt, wenn dies für den Werbungtreibenden günstiger ist. Gleiches gilt 
für Aufträge, die sowohl in einer überregionalen SWR-Kombi als auch in 
einem daran beteiligten SWR-Programm gebucht sind.

Zahlungsbedingungen 
a) �Für die in laufender Geschäftsbeziehung stehenden Vertragspartner wer-

den die Einschaltungen im Regelfall jeweils im Monat vor der Ausstrah-
lung mit Rechnungsdatum 5. des Ausstrahlungsmonats berechnet. Die 
Rechnungen sind spätestens nach 25 Tagen ab Rechnungsdatum rein 
netto, ohne Abzug, fällig. Bei Zahlungseingang innerhalb von 10 Tagen 
ab Rechnungsdatum werden 2 % Skonto gewährt. Bei Berechnung mit 
Rechnungsdatum nach dem 5. des Ausstrahlungsmonats gelten die Zah-
lungsziele analog.

b) �Erstmalige Vertragspartner zahlen vor Beginn der ersten Ausstrahlung. 
Der Zahlungseingang muss bis spätestens drei Arbeitstage vor der ersten 
Ausstrahlung erfolgen. In der Regel werden die Buchungen im Monat vor 
der Ausstrahlung berechnet. Die Rechnungen sind bei Wahrung der in 
Satz 1 genannten Vorauskasse spätestens nach 25 Tagen ab Rechnungs-
datum rein netto, ohne Abzug, fällig; bei Zahlungseingang innerhalb von 
10 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2 % Skonto gewährt.

Als Tag der Zahlung gilt bei Übersendung von Verrechnungsschecks der Tag 
des Eingangs bei der SWR Media Services GmbH, bei Überweisung gilt der 
Tag, an dem der Betrag auf einem der Konten der SWR Media Services GmbH 
gutgeschrieben wird. 					   
Wurde die Rechnung von der AS&S Radio GmbH erstellt, gilt als Tag der Zah-
lung bei Übersendung von Verrechnungsschecks der Tag des Eingangs bei 
der AS&S Radio GmbH, bei Überweisungen der Tag, an dem der Betrag auf 
einem der Konten der AS&S Radio GmbH gutgeschrieben wird.



Gültig ab 1. Januar 2012. Änderungen vorbehalten

Ist die Rechnung nicht termingerecht beglichen, so sind die SWR Media 
Services GmbH und AS&S Radio GmbH berechtigt, die Ausführung des Auf-
trags bis zum Zahlungseingang zu unterlassen oder vom restlichen Auftrag  
zurückzutreten, ohne dass daraus ein Ersatzanspruch des Auftraggebers 
abgeleitet werden kann. Der Auftraggeber haftet der SWR Media Services 
GmbH für den entstandenen Schaden.
 
Agenturvergütung
Werden der SWR Media Services GmbH oder AS&S Radio GmbH Aufträge 
für Werbesendungen von Werbeagenturen oder Werbemittlern erteilt, 
erhalten diese, sofern sie ihre Auftraggeber werblich beraten und ent-
sprechende Dienstleistungen nachweisen können, soweit branchen-
üblich, eine Agenturvergütung in Höhe von 15% der um etwa gewährte 
Rabatte gekürzten Bruttoeinschaltpreise (ausschließlich Umsatzsteuer). 
 
Sendeunterlagen
Die Sendeunterlagen (Einschaltpläne, Texte und Tonträger mit GEMA- 
Angaben) sind vom Auftraggeber kostenlos zur Verfügung zu stellen. Sie 
müssen spätestens 1 Woche vor der ersten Sendung bei der SWR Media  
Services GmbH vorliegen. Die Tonträger werden als CD oder per E-Mail an-
genommen. Bei Aufträgen, die mehrere ARD-Werbegesellschaften betreffen, 
erfolgt die zentrale Spotannahme über die NDR Media GmbH, Hamburg.



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Abwicklung / AGB

1.  Vertragsabschluss

Die SWR Media Services GmbH hat die AS&S Radio GmbH beauftragt, im 
Rahmen der verfügbaren Sendezeit Aufträge für Werbung im 1., 3. und 4. 
Hörfunkprogramm des Südwestrundfunks (SWR) entgegenzunehmen und 
namens und für Rechnung der SWR Media Services GmbH auszuführen. Die 
SWR Media Services GmbH behält sich vor, entsprechende Aufträge auch 
selbst entgegenzunehmen und auszuführen. SWR Media Services GmbH und 
AS&S Radio GmbH (nachfolgend Auftragnehmerin genannt) verpflichten sich 
zur ordnungsgemäßen Ausführung der von ihr bestätigten Aufträge nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

2.  Einhaltung gesetzlicher Regelungen

Die Werbeeinschaltungen müssen den Rechtsgrundlagen des SWR, dessen 
Satzungen sowie dem Rundfunkstaatsvertrag und den einschlägigen Rund-
funkgesetzen und Staatsverträgen der Länder entsprechen, in denen der SWR 
seinen Sitz hat. Außerdem müssen sie den vom Zentralverband der Werbe-
wirtschaft e.V. (ZAW) bzw. vom Deutschen Werberat anerkannten Verhal-
tensregeln entsprechen. Werbung für politische Zwecke jeder Art, für religiöse 
Auffassungen und weltanschauliche Überzeugungen ist ausgeschlossen. Dies 
gilt auch für die Verwendung entsprechender Aussagen in der Werbung.

3.  Einheitlicher Auftrag

Für ein zu bewerbendes Produkt oder eine zu bewerbende Leistung wird nur 
ein einheitlicher Auftrag, in dem der Werbungtreibende genau zu bezeichnen 
ist, angenommen.

4.  Werbemittler

Aufträge erteilt ein Werbemittler auf eigenen Namen und auf eigene Rech-
nung. Aufträge von Werbemittlern werden nur angenommen, wenn der 
Werbungtreibende namentlich bezeichnet ist. Der Werbemittler muss vom 
Werbungtreibenden zur Auftragserteilung an die Auftragnehmerin nachweis-
bar ermächtigt sein. Wenn der beauftragte Werbemittler einwilligt, kann mit 
Zustimmung der Auftragnehmerin während der Abwicklung des Auftrags ein 
anderer Werbemittler an seine Stelle treten.

5.  Schriftform

Der Vertrag über die Annahme eines erteilten Auftrags bedarf der Schriftform 
oder der elektronischen Bestätigung. Neben- und Änderungsabreden bedür-
fen der gleichen Form.

6.  Ablehnungsvorbehalt

Die Auftragnehmerin behält sich vor, einen Auftrag nach einheitlichen 
Grundsätzen anzunehmen oder abzulehnen. Auch bei rechtsverbindlich 
angenommenen Aufträgen behält sich die Auftragnehmerin vor, Sende- 
unterlagen wegen ihres Inhalts oder ihrer technischen Form zurückzuweisen. 
Die Auftragnehmerin wird den Auftraggeber unverzüglich unter Angabe von 
Gründen benachrichtigen, wenn Sendeunterlagen unbrauchbar sind oder 
aus sonstigen Gründen eine Ausstrahlung nicht vorgenommen werden kann. 
Eine Ablehnung ist insbesondere dann möglich, wenn der Inhalt der Werbe-
einschaltung gegen rechtliche Bestimmungen oder die Interessen des SWR 
verstößt. Formulierungen, die die Werbesendung mit dem SWR zu identifizie-
ren versuchen, sind nicht gestattet; ebenso eine Gestaltung, die den Eindruck 
erwecken soll, als identifiziere sich der SWR mit der Werbeausstrahlung.

7.  Preise, Rabatte, Abrechnung

Die Auftragnehmerin berechnet und gewährt die in der jeweils gültigen 
Preisliste genannten Preise, Rabatte, Agenturvergütungen und Skonti. Die 
Rabatte werden bei der Rechnungserteilung aufgrund des für ein Vertrags-
jahr vereinbarten Brutto-Auftragswertes (ohne Umsatzsteuer) der Werbeein- 
schaltungen gewährt. Sie werden spätestens bei Beendigung des Vertrags-
jahres entsprechend der tatsächlich abgewickelten Brutto-Umsatzerlöse rück- 
wirkend abgerechnet. Für die Preisberechnung wird die Laufzeit der Tonträger 
nach deren tatsächlicher Länge bemessen. Grundlage für die Berechnung der 
Länge einer Einschaltung sind der erste und der letzte Nutzton. 

Sonderwerbeformen werden im Gesamtumsatz für die Rabattierung nicht 
berücksichtigt.

Die Auftragnehmerin behält sich vor, Aufschläge für Eckplatzierungen zu be-
rechnen. Diese werden im Vorfeld schriftlich und eindeutig kommuniziert. 

 



Soweit keine andere Währung ausdrücklich genannt ist, verstehen sich alle 
Preise in Euro, zuzüglich der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen 
Umsatzsteuer.

8.  Verbundwerbung

Verbundwerbung bedarf in jedem Einzelfall der Einwilligung durch die Auf-
tragnehmerin.

9.  Vertragsjahr

Aufträge werden innerhalb des Vertragsjahres (=Kalenderjahr) abgewickelt.

10.  Verantwortung für Inhalte

Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt der der Auftrag-
nehmerin zur Verfügung gestellten Tonträger, haftet ihr für deren rechtliche  
Zulässigkeit und stellt die Auftragnehmerin von Ansprüchen Dritter frei.

11.  Nutzungsrechte

Der Auftraggeber gewährleistet, dass der Auftragnehmerin für Werbe-
einschaltungen nur solche Sendeunterlagen übersandt werden, für die er 
sämtliche zur Verwertung im Hörfunk erforderlichen Urheber- und Leistungs-
schutzrechte erworben und abgegolten hat, auch soweit für die Herstellung 
der Sendeunterlagen Industrietonträger jeglicher Art verwendet worden sind. 
Ausgenommen hiervon sind die Sende- und für die Herstellung des Sende-
bands erforderlichen Vervielfältigungsrechte an Musikwerken des GEMA-
Repertoires, die von  der Auftragnehmerin durch ihre Verträge mit der GEMA 
erworben und abgegolten werden.

Der Auftraggeber überträgt der Auftragnehmerin das Nutzungsrecht an den 
überlassenen Sendeunterlagen und zwar zeitlich, örtlich und inhaltlich in dem 
für die Durchführung des Auftrags erforderlichen Umfang. Dies umfasst auch 
das Recht, das Nutzungsrecht auf den SWR bzw. an zur Sendeabwicklung  
beauftragte Dritte weiter zu übertragen. Das Nutzungsrecht wird in allen  
Fällen örtlich unbegrenzt übertragen und berechtigt zur Ausstrahlung  
mittels aller bekannten technischen Verfahren sowie aller bekannten Formen 
des Hörfunks. Davon erfasst ist auch das Recht zur gleichzeitigen, unverän-
derten Verwertung in Online-Medien aller Art, einschließlich Internet, d.h. das 

Recht, den Spot an eine Vielzahl potentieller Nutzer mittels analoger, digitaler 
oder anderweitiger Speicher- bzw. Datenübertragungstechniken via elektro-
nischer Wellen durch Leitungsnetze jedweder Art oder Funk derart zu sen-
den, dass diese den Spot parallel zu allen anderen Formen des Hörfunks über  
Online-Medien (z.B. Internet) empfangen und wiedergeben können, gleich-
gültig welches Empfangsgerät hierbei zum Einsatz kommt (Simulcast).

Die Auftragnehmerin ist nicht dazu verpflichtet, die Rechtmäßigkeit der 
Nutzung zu überprüfen. Sollte die Auftragnehmerin aufgrund der Nutzung 
der zur Verfügung gestellten Tonträger von Dritten in Anspruch genommen 
werden, so stellt der Auftraggeber die Auftragnehmerin von allen in diesem 
Zusammenhang entstehenden Schäden und Kosten frei. 

In  der Rechteübertragung ist auch das Recht der Auftragnehmerin enthalten, 
für denjenigen, der schriftlich glaubhaft macht, in seinen Rechten betroffen 
zu sein, einen Mitschnitt zu fertigen und ihm diesen Mitschnitt auszuhän-
digen. Die Auftragnehmerin ist nicht verpflichtet, die Rechtmäßigkeit der 
Nutzung zu überprüfen.

12.  Einreichung der Sendeunterlagen

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Unterlagen für die jeweilige Sendung 
der Auftragnehmerin spätestens bis zu dem in der Preisliste bestimmten 
oder besonders vereinbarten Annahmetermin einzureichen. Werden Sende-
unterlagen nicht rechtzeitig geliefert oder gemäß Ziffer 6 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abgelehnt und kann aus diesen Gründen die Sendung 
nicht ausgestrahlt werden, so bleibt der Auftraggeber zur Bezahlung der 
vereinbarten Sendezeit verpflichtet. Die Auftragnehmerin ist in diesem Fall 
jedoch verpflichtet, dem Auftraggeber nach Möglichkeit einen Ersatztermin 
anzubieten. Erfolgt die Zurückweisung der Unterlagen aus Gründen, die der 
SWR bzw. die Auftragnehmerin zu vertreten hat, so kann der Auftraggeber 
vom Vertrag zurücktreten. Bei Verlust oder Beschädigung der der Auftragneh-
merin übersandten Sendeunterlagen beschränkt sich die Haftung der Auf-
tragnehmerin auf den Ersatz der Kosten für das Ziehen einer neuen Kopie. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Auftragnehmerin die für die Abrechnung  
mit der GEMA notwendigen Angaben, insbesondere Produzent, Komponist,  
Titel und Länge der verwendeten Musik zusammen mit den Einschaltplänen 
mitzuteilen.



Spätestens bei Übersendung der Einschaltpläne hat der Auftraggeber aus-
drücklich zu erklären, ob bei der Herstellung von Sendeunterlagen Industrie-
schallplatten oder -bänder verwendet worden sind. Wird eine diesbezügliche 
Erklärung nicht eingereicht, versichert damit der Auftraggeber, dass bei der 
Herstellung der Sendeunterlagen Industrietonträger nicht verwendet worden 
sind.

13.  Einhaltung der Sendezeiten

Vereinbarte Sendezeiten werden nach Möglichkeit eingehalten; die Auftrag-
nehmerin sichert die Sendung zu einem bestimmten Zeitpunkt, in bestimmter 
Reihenfolge, in Verbindung mit einem bestimmten Rahmenprogramm oder 
unter Beachtung des so genannten Konkurrenzausschlusses jedoch nicht zu.

14.  Verschiebung der Werbeausstrahlung

Kann eine Werbesendung aus Gründen des Programms zum vorgesehenen 
Sendetermin nicht ausgestrahlt werden oder fällt sie infolge technischer  
Störungen oder durch eine Betriebsunterbrechung aus anderem Grund aus, 
so wird sie nach Möglichkeit vorverlegt oder nachgeholt. Zur Vorverlegung 
oder Nachholung der Werbesendung bedarf es der Zustimmung des Auftrag-
gebers, es sei denn, es handelt sich um eine unerhebliche Verschiebung; die 
Verschiebung eines Hörfunkspots ist unerheblich, wenn sie innerhalb des  
gleichen redaktionellen Umfeldes erfolgt und sie nicht zu einer Ausstrahlung  
der Werbesendung von mehr als einer Stunde vor oder nach dem ursprünglich 
vereinbarten Zeitpunkt führt. Konnte die erforderliche Zustimmung nicht ein-
geholt werden oder wurde sie nachträglich nicht erteilt, so kann der Auftrag-
geber im Rahmen der Verfügbarkeit eine Ersatzausstrahlung zu vergleichbaren 
Bedingungen verlangen. Ist diese nicht möglich, kann der Auftraggeber eine 
Minderung geltend machen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.  
Die Auftragnehmerin hat das Entgelt zurückzuzahlen, wenn die Werbeein-
schaltung durch Ausfall aller Sender nicht ausgestrahlt worden ist, es sei 
denn, die Sendung dieser Werbeeinschaltung sei vorverlegt oder nachgeholt 
worden. Der Auftraggeber kann hierüber hinaus  Ansprüche nicht geltend 
machen. 

15.  Verschiebung wegen Personenidentität

Die Auftragnehmerin behält sich vor, die Ausstrahlung von Werbespots auf 

einen anderen Sendetag nach Möglichkeit zur gleichwertigen Zeit zu verle-
gen, wenn in den Werbespots Personen mitwirken, die am selben Tag auch in 
einem der Programme des SWR auftreten. Dieser Grundsatz gilt nicht für die 
Darsteller von Nebenrollen. Ziffer 14 Abs. 1 Satz 2 findet keine Anwendung.

16.  Bezugnahme in anderen Werbemitteln

Auf eine Werbeeinschaltung bei der Auftragnehmerin darf in anderen Werbe-
mitteln nur dann Bezug genommen werden, wenn dabei klargestellt wird, 
dass es sich bei der Werbeeinschaltung nicht um eine Ausstrahlung im all-
gemeinen Hörfunkprogramm, sondern um eine Ausstrahlung im Werbefunk 
handelt. Formulierungen, die die Werbesendung mit dem SWR in Verbindung 
bringen, sind nicht gestattet.

17.  Höhere Gewalt, Rücktritt des Auftraggebers

Im Falle höherer Gewalt kann jeder Vertragsteil mit sofortiger Wirkung vom 
Vertrag zurücktreten, es sei denn, dass die Auftragnehmerin die Leistung 
bereits erbracht hat. Die Auftragnehmerin ist dann verpflichtet, dem Auf-
traggeber das auf die ausgefallene(n) Werbeeinschaltung(en) entfallende 
Entgelt zurückzuzahlen. Zur höheren Gewalt gehören insbesondere Aufruhr, 
Feuer, Stromausfall, Sturmschäden, Streik, Aussperrung, Schäden durch Bau-
arbeiten und ähnliche Ereignisse, die die Auftragnehmerin nicht zu vertreten  
hat. Weitergehende Ansprüche hat der Auftraggeber nicht. 

In anderen Fällen muss ein Rücktrittsersuchen des Auftraggebers spätestens 
6 Wochen vor dem ersten Sendetermin der Termine, die lt. Rücktrittsersuchen 
storniert werden sollen, schriftlich  bei der Auftragnehmerin eingegangen 
sein. Bei Nichteinhaltung dieser Frist kann die Auftragnehmerin die Zustim-
mung zum Rücktritt verweigern, wenn ein Weiterverkauf der vertraglich ver-
einbarten Sendetermine an andere Auftraggeber nicht möglich ist.

18.  Gutschrift

Stehen dem Auftraggeber Rückzahlungsansprüche zu, hat die Auftragneh-
merin dem Auftraggeber eine entsprechende Gutschrift zu erteilen, die bei 
der nächsten Rechnung in Abzug zu bringen ist.

Abwicklung / AGB



19.  Haftung des Auftraggebers

Verletzt der Auftraggeber, der Werbungtreibende oder deren Erfüllungsge-
hilfe eine Vertragspflicht, so hat der Auftraggeber die Auftragnehmerin sowie 
den SWR von Ansprüchen Dritter freizustellen. Dies gilt auch für die Kosten 
einer angemessenen Rechtsverteidigung.

20.  Preisänderung

Änderungen der Einschaltpreise treten bei laufenden Aufträgen frühestens 
einen  Monat nach ihrer Mitteilung an den Auftraggeber in Kraft. Der Auf-
traggeber kann in einem solchen Fall zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Änderung vom Vertrag zurücktreten. Er muss dies der Auftragnehmerin un-
verzüglich, spätestens binnen 10 Tagen nach Bekanntgabe der Änderung, 
schriftlich erklären.

21.  Vertraulichkeit

Beide Parteien sind verpflichtet, vertrauliche und schutzwürdige Angele-
genheiten der anderen Partei, die ihr aus oder im Zusammenhang mit der 
Zusammenarbeit anvertraut oder bekannt werden, geheim zu halten und 
nicht für eigene oder fremde Zwecke, sondern nur zur rechtmäßigen Aufga-
benerfüllung im Rahmen des Auftrags zu verwenden. Vertraulich sind alle 
Informationen oder Unterlagen einer Partei, die diese schriftlich als vertrau-
lich gekennzeichnet hat oder deren vertraulicher Charakter sich eindeutig aus 
ihrer Natur ergibt, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.

Veröffentlichungen aller Art, die im Zusammenhang mit der Zusammenar-
beit stehen, sind generell nur mit vorheriger Zustimmung der anderen Partei 
erlaubt. Die Auftragnehmerin ist jedoch berechtigt, den Namen des Auftrag-
gebers, dessen Marke und Logo sowie Informationen über den Auftrag unter 
Beachtung der oben genannten Geheimhaltungspflichten zu Referenzzwe-
cken zu verwenden.

Gültig ab 1. Januar 2012. Änderungen vorbehalten

22.  Erfüllungsort, Gerichtsstand

Wird der Auftrag von AS&S Radio GmbH bestätigt, ist Erfüllungsort und Ge-
richtsstand Frankfurt am Main. In allen anderen Fällen ist Erfüllungsort und 
Gerichtsstand Stuttgart.

23.  Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein, lässt dies die Wirksamkeit im Übrigen unberührt. 

Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen unwirksam sind, verpflichten sich die Parteien bereits jetzt, in Ver-
handlungen einzutreten, die zum Ziel haben, die unwirksame Bestimmung 
durch eine solche Klausel zu ersetzen, die dem am nächsten kommt, was die 
Parteien mit der bisherigen Bestimmung wirtschaftlich gewollt haben.
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Ihre Gesprächspartner

Auftragsannahme / -abwicklung 
ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH 
 
 
Disposition (Leitung) 
 
 
TV-Disposition

Dr. Gitte Katz 
 
 
Doris W. Lux 
 
 
Maritta Luft 
 
Bernd Saatzer

Matthias Deml 
 
 
Martin Schumacher

	 07 11 / 9 29-1-29 75 	 Fax  -29 68 
 
 
	 07 11 / 9 29-1-29 57 	 Fax  -29 78 
 
 
	 07 22 1 / 9 29-2-41 45 	 Fax  -41 61 
 
	 07 22 1 / 9 29-2-41 44 	 Fax  -41 61

	 0 69 / 1 54 24-2 38 	 Fax  	 -72 38 
 
 
	 0 69 / 1 54 24-2 35	 Fax  	 -72 35

Neckarstraße 221  |  70190 Stuttgart  |  Postadresse: 70150 Stuttgart 
 
Hans-Bredow-Straße 20  |  76530 Baden-Baden 
 
Postfach 10 05 45  |  76486 Baden-Baden 
 
 
www.swrmediaservices.de  |  werbung@swr.de

Bertramstraße 8 / D-Bau  |  60320 Frankfurt am Main

SWR Media Services GmbH 
Geschäftsbereich Werbung & Sponsoring

Internet | E-Mail 
 
 
Marketing und Verkauf (Leitung) 
 
 
Disposition (Leitung) 
 
 
Sendevorbereitung



Werbeblock ca.  
Uhrzeit

Preis- 
gruppe

Ø 
1 Sek.Jan. März April JuniMai Juli Aug. SepT. Okt. Nov. Dez.Feb.

Montag–Freitag 

Werbung 10 Mo–Fr 
Werbung 20 Mo–Fr 
Werbung 30 Mo 
Werbung 30 Di–Fr 
Werbung 40 Mo 
Werbung 40 Di–Fr 
Werbung 50 Mo–Fr

Hitpreis Werbung 30 und 40 im Programmumfeld „Großstadtrevier“. Die Angaben zur Uhrzeit gelten Montag–Freitag ab 23.01.2012, Samstag ab 01.01.2012.

Die Einschaltpreise folgen bei einer Spotlänge von 19 Sekunden und mehr der linearen Preisbildung (1-Sek.-Basis-Preis mal Spotlänge). Werbespots mit einer 
Länge von bis zu 18 Sekunden werden mit einem Aufschlag von 10% auf den Basis-Preis berechnet. Der Werbespotpreis wird kaufmännisch auf volle Euro 
gerundet. 

Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt. Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet. 

Rabatte ab einem jährlichen Brutto-Umsatzvolumen von: 

		  Euro 		  30.000 = 2,5 % 	 Euro 	 160.000 = 10,0 % 	 Euro 	 400.000 = n.V. 
		  Euro 		  50.000 = 5,0 % 	 Euro 	 200.000 = 12,0 % 
		  Euro 	 120.000 = 7,5 % 	 Euro	 300.000 = 15,0 %

Preisliste Nr. 14, gültig ab 1. Januar 2012 / Basis-Preise: 1 Sekunde in EUROARD TV Regional

TV Preise

60,00
127,00
138,00
107,00
216,00
158,00
134,00

73,00
70,00
61,00
71,00

118,00

142,00
226,00

58,00
122,00
132,00
102,00
207,00
152,00
130,00

70,00
67,00
59,00
68,00

113,00

136,00
216,00

55,00
117,00
132,00

98,00
207,00
152,00
123,00

67,00
64,00
56,00
65,00

108,00

136,00
216,00

38,00
80,00
75,00
67,00

117,00
86,00
84,00

46,00
44,00
38,00
44,00
74,00

77,00
122,00

30,00
64,00
75,00
53,00

117,00
86,00
67,00

37,00
35,00
31,00
35,00
59,00

77,00
122,00

33,00
69,00
81,00
58,00

126,00
92,00
73,00

40,00
38,00
33,00
38,00
64,00

83,00
132,00

55,00
117,00
115,00

98,00
180,00
132,00
123,00

67,00
64,00
56,00
65,00

108,00

118,00
188,00

63,00
133,00
144,00
111,00
225,00
165,00
140,00

76,00
73,00
64,00
74,00

123,00

148,00
235,00

63,00
133,00
144,00
111,00
225,00
165,00
140,00

76,00
73,00
64,00
74,00

123,00

148,00
235,00

58,00
122,00
132,00
102,00
207,00
152,00
129,00

70,00
67,00
59,00
68,00

113,00

136,00
216,00

50,00
106,00
115,00

89,00
181,00
133,00
112,00

61,00
58,00
51,00
59,00
98,00

118,00
188,00

17:47 
18:18 
18:27 Hit 
18:27 
18:56 Hit 
18:56 
19:48 
 
 
17:47 
17:55 
18:57 
19:22 
19:53 
 
 
17:55 
18:24

01 
08 
10 
06 
13 
12 
09 
 
 
05 
03 
02 
04 
07 
 
 
11 
14

Samstag 	 ohne Fußball-Bundesliga-Sportschau 

Werbung 10 Sa 
Werbung 20 Sa 
Werbung 30 Sa 
Werbung 40 Sa 
Werbung 55 Sa

Samstag 	 mit Fußball-Bundesliga-Sportschau 

Werbung 92 Sa 
Werbung 90 Sa

43,00
90,00
86,00
76,00

153,00
112,00

95,00

52,00
49,00
43,00
50,00
83,00

89,00
141,00

48,00
101,00
127,00

85,00
198,00
145,00
106,00

58,00
55,00
48,00
56,00
93,00

130,00
207,00



Montag–Freitag 

Werbung 10 Mo–Fr 
Werbung 20 Mo–Fr 
Werbung 30 Mo 
Werbung 30 Di–Fr 
Werbung 40 Mo 
Werbung 40 Di–Fr 
Werbung 50 Mo–Fr

Samstag 	 ohne Fußball-Bundesliga-Sportschau 

Werbung 10 Sa 
Werbung 20 Sa 
Werbung 30 Sa 
Werbung 40 Sa 
Werbung 55 Sa

Samstag 	 mit Fußball-Bundesliga-Sportschau 

Werbung 92 Sa 
Werbung 90 Sa

17:47 
18:18 
18:27 Hit 
18:27 
18:56 Hit 
18:56 
19:48 
 
 
17:47 
17:55 
18:57 
19:22 
19:53 
 
 
17:55 
18:24

01 
08 
10 
06 
13 
12 
09 
 
 
05 
03 
02 
04 
07 
 
 
11 
14

Preisliste Nr. 14, gültig ab 1. Januar 2012 / Preise: 30 Sekunden in EURO

Werbeblock ca.  
Uhrzeit

Preis- 
gruppe

Ø 
30 Sek.Jan. März April JuniMai Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.Feb.

1.440,00
3.030,00
3.810,00
2.550,00
5.940,00
4.350,00
3.180,00

1.740,00
1.650,00
1.440,00
1.680,00
2.790,00

3.900,00
6.210,00

1.800,00
3.810,00
4.140,00
3.210,00
6.480,00
4.740,00
4.020,00

2.190,00
2.100,00
1.830,00
2.130,00
3.540,00

4.260,00
6.780,00

1.740,00
3.660,00
3.960,00
3.060,00
6.210,00
4.560,00
3.900,00

2.100,00
2.010,00
1.770,00
2.040,00
3.390,00

4.080,00
6.480,00

1.650,00
3.510,00
3.960,00
2.940,00
6.210,00
4.560,00
3.690,00

2.010,00
1.920,00
1.680,00
1.950,00
3.240,00

4.080,00
6.480,00

1.140,00
2.400,00
2.250,00
2.010,00
3.510,00
2.580,00
2.520,00

1.380,00
1.320,00
1.140,00
1.320,00
2.220,00

2.310,00
3.660,00

900,00
1.920,00
2.250,00
1.590,00
3.510,00
2.580,00
2.010,00

1.110,00
1.050,00

930,00
1.050,00
1.770,00

2.310,00
3.660,00

990,00
2.070,00
2.430,00
1.740,00
3.780,00
2.760,00
2.190,00

1.200,00
1.140,00

990,00
1.140,00
1.920,00

2.490,00
3.960,00

1.650,00
3.510,00
3.450,00
2.940,00
5.400,00
3.960,00
3.690,00

2.010,00
1.920,00
1.680,00
1.950,00
3.240,00

3.540,00
5.640,00

1.890,00
3.990,00
4.320,00
3.330,00
6.750,00
4.950,00
4.200,00

2.280,00
2.190,00
1.920,00
2.220,00
3.690,00

4.440,00
7.050,00

1.890,00
3.990,00
4.320,00
3.330,00
6.750,00
4.950,00
4.200,00

2.280,00
2.190,00
1.920,00
2.220,00
3.690,00

4.440,00
7.050,00

1.740,00
3.660,00
3.960,00
3.060,00
6.210,00
4.560,00
3.870,00

2.100,00
2.010,00
1.770,00
2.040,00
3.390,00

4.080,00
6.480,00

1.500,00
3.180,00
3.450,00
2.670,00
5.430,00
3.990,00
3.360,00

1.830,00
1.740,00
1.530,00
1.770,00
2.940,00

3.540,00
5.640,00

1.290,00
2.700,00
2.580,00
2.280,00
4.590,00
3.360,00
2.850,00

1.560,00
1.470,00
1.290,00
1.500,00
2.490,00

2.670,00
4.230,00

ARD TV Regional

Hitpreis Werbung 30 und 40 im Programmumfeld „Großstadtrevier“. Die Angaben zur Uhrzeit gelten Montag–Freitag ab 23.01.2012, Samstag ab 01.01.2012. 

Die Einschaltpreise folgen bei einer Spotlänge von 19 Sekunden und mehr der linearen Preisbildung (1-Sek.-Basis-Preis mal Spotlänge). Werbespots mit einer 
Länge von bis zu 18 Sekunden werden mit einem Aufschlag von 10% auf den Basis-Preis berechnet. Der Werbespotpreis wird kaufmännisch auf volle Euro 
gerundet. 

Die Umsatzsteuer wird gesondert und zusätzlich in Rechnung gestellt. Durchschnittspreise dienen der Planungshilfe. Sie sind ggf. gerundet. 

Rabatte ab einem jährlichen Brutto-Umsatzvolumen von: 

		  Euro 		  30.000 = 2,5 % 	 Euro 	 160.000 = 10,0 % 	 Euro 	 400.000 = n.V. 
		  Euro 		  50.000 = 5,0 % 	 Euro 	 200.000 = 12,0 % 
		  Euro 	 120.000 = 7,5 % 	 Euro	 300.000 = 15,0 %



TV Preise

Programmplanung 2012

Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit Samstag 
mit Fußball-Bundesliga

Samstag 
ohne Fußball-BundesligaMontag–Freitag

17:00 
17:15 
17:47 
 

17:50 
18:18 
 

18:20 
18:27 
 

 

18:30 
18:56 
 

 

18:59 
19:20 
19:23 

19:48

19:50 
19:55 
19:58 
20:00

17:03 
17:30 
17:47 
 

17:50 
17:55 
 

18:00 
18:57 
 

19:00 
19:22 
 

19:26 
19:50 
19:53 
 

19:56 
19:57 
20:00

17:03 
17:30 
17:47 
17:50 
17:55 
 

18:00 
18:24 
 

18:30 
19:57 
20:00

Tagesschau 
Brisant 
Werbung 10 
Werbecode 01 01 17 10 
Verbotene Liebe 
Werbung 20 
Werbecode 01 08 18 20 
Verbotene Liebe 
Werbung 30 
Werbecode Mo 01 10 18 30 

Werbecode Di–Fr 01 06 18 30 
Serie/Unterhaltung 
Werbung 40 
Werbecode Mo 01 13 18 40 

Werbecode Di–Fr 01 12 18 40 
Serie/Unterhaltung 
Mo–Do Serie/Unterhaltung 
Fr Serie/Unterhaltung 
Werbung 50
Werbecode  01 09 19 50

Das Wetter im Ersten 
Börse im Ersten 
Heute Abend im Ersten 
Tagesschau

ARD-Ratgeber 
Brisant 
Werbung 10 
Werbecode 01 05 17 10 
Tagesschau 
Werbung 20 
Werbecode 11 03 17 20 
Sportschau 
Werbung 30 
Werbecode 01 02 18 30 

Dr. Sommerfeld 
Werbung 40 
Werbecode 01 04 19 40 
Dr. Sommerfeld 
Das Wetter im Ersten 
Werbung 55 
Werbecode 01 07 19 55 
Glücksspirale 
Heute Abend im Ersten 
Tagesschau

ARD-Ratgeber 
Brisant 
Das Wetter im Ersten 
Tagesschau 
Werbung 92 
Werbecode 21 11 17 92 
Sportschau Fußball 3. Liga 
Werbung 90 
Werbecode 21 14 18 90 
Sportschau Fußball-Bundesliga 
Glücksspirale 
Tagesschau 
 
 
 

 
Fußball-Bundesliga 

Rückrunde 2011/2012:  
21.01.–05.05.2012 

Hinrunde 2012/2013: 
Aug.–Dez. 2012 (vorläufige Planung)

Die angegebenen Zeiten können variieren. 
Aktuelle Programminformationen finden Sie im Internet unter www.ard-werbung.de.

Stand: September 2011 
Änderungen vorbehalten

ARD TV Regional



Baden-Württemberg

Freiburg

Friedrichshafen

UlmTübingen

Heidelberg

Karlsruhe
Pforzheim

Baden-Baden

Aalen

Stuttgart

Bad Mergentheim

Mainz

Koblenz

Mannheim
Trier

Kaiserslautern

Pirmasens

Konstanz

Ludwigshafen

Heilbronn

Crailsheim

Rheinland-Pfalz

Sendegebiet

Die Ausstrahlung von Werbefernsehsendungen erfolgt über die beim Südwestrundfunk in Betrieb befindlichen Fernsehsender des 1. Programms (Digital Video 
Broadcasting – Terrestrial) sowie in die Kabelhaushalte mit Einspeisung des DVB-T-Signals. Über DVB-C (Kabelfernsehen mit Digital-Receiver) und über Satellit 
wird nur nationale Werbung ausgestrahlt.

ARD TV Regional



Abwicklung / AGB

Auftragsabwicklung

Auftragsannahme

Die SWR Media Services GmbH hat die in der ARD-Werbung SALES & SERVICES 
GmbH zusammengeschlossenen Werbegesellschaften (nachfolgend AS&S 
genannt) beauftragt, im Rahmen der verfügbaren Sendezeit Aufträge für 
Werbung im Fernsehen, die in der hierfür vorgesehenen Sendezeit über 
die vom Südwestrundfunk (SWR) für das 1. Fernsehprogramm betriebenen 
Fernsehsender ausgestrahlt wird, entgegenzunehmen und namens und für 
Rechnung der SWR Media Services GmbH auszuführen.

Die SWR Media Services GmbH behält sich vor, entsprechende Aufträge auch 
selbst entgegenzunehmen und auszuführen.

Abrechnung / Spotlänge

Ab 10 Sekunden ist jede Spotlänge möglich. Längen über 60 Sekunden sowie 
eventuelle Sonderformen bedürfen gesonderter Vereinbarungen.

Die Einschaltpreise folgen bei einer Spotlänge von 19 Sekunden und mehr 
der linearen Preisbildung (1-Sek.-Basis-Preis mal Spotlänge). Werbespots mit 
einer Länge von bis zu 18 Sekunden werden mit einem Aufschlag von 10% 
auf den Basis-Preis berechnet.

Der Werbespotpreis wird kaufmännisch auf volle Euro gerundet. 

AS&S und SWR Media Services GmbH behalten sich vor, Aufschläge für Eck-
platzierungen zu berechnen. Diese werden im Vorfeld schriftlich und ein-
deutig kommuniziert.

Rabatte

Auf das Bruttoumsatzvolumen, das von ein und demselben Werbungtrei-
benden innerhalb des Vertragsjahres (= Kalenderjahr) abgenommen wird, 
werden die in der Preisliste genannten Rabatte gewährt.

Eine Zusammenfassung bei Aufträgen verschiedener Unternehmen erfolgt 
nur, wenn AS&S oder der SWR Media Services GmbH

a) �eine aktuelle Bescheinigung der zuständigen Finanzbehörde über die steuer- 
liche Organschaft vorliegt oder

b) �eine aktuelle Bescheinigung eines öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfers 
darüber vorliegt, dass zwischen den in Betracht kommenden Unternehmen  
eine Beziehung im Sinne des § 290 Abs. 1, Abs. 2 HGB besteht bzw. sie 
einen Gleichordnungskonzern bilden. Dabei ist die Rechtsform sowie der 
Sitz (In- oder Ausland) der beteiligten Unternehmen ohne Bedeutung.

Änderungen der Organschaft im Vertragsjahr werden bei der Rabattierung 
berücksichtigt.

Umsätze aus Aufträgen für das Werbefernsehen ARD TV Regional und ARD 
TV National werden zur Rabattierung nicht zusammengefasst. Bei Aufträgen 
ein und desselben Werbungtreibenden sowohl für das Werbefernsehen ARD 
TV Regional als auch ARD TV National wird der Rabattsatz ARD TV National  
gewährt, wenn damit ein Rabattvorteil für die Werbeeinschaltungen im 
Werbefernsehen ARD TV Regional verbunden ist.

Zahlungsbedingungen

a) �Für die in laufender Geschäftsbeziehung stehenden Vertragspartner werden  
die Einschaltungen im Regelfall jeweils im Monat vor der Ausstrahlung 
mit Rechnungsdatum 5. des Ausstrahlungsmonats berechnet. Die Rech-
nungen sind spätestens nach 25 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto, 
ohne Abzug, fällig. Bei Zahlungseingang innerhalb von 10 Tagen ab Rech-
nungsdatum werden 2 % Skonto gewährt. Bei Berechnung mit Rechnungs-
datum nach dem 5. des Ausstrahlungsmonats gelten die Zahlungsziele 
analog.

b) �Erstmalige Vertragspartner zahlen vor Beginn der ersten Ausstrahlung. 
Der Zahlungseingang muss bis spätestens drei Arbeitstage vor der ersten 
Ausstrahlung erfolgen. In der Regel werden die Buchungen im Monat vor 
der Ausstrahlung berechnet. Die Rechnungen sind bei Wahrung der in 
Satz 1 genannten Vorauskasse spätestens nach 25 Tagen ab Rechnungs-
datum rein netto, ohne Abzug, fällig; bei Zahlungseingang innerhalb von 
10 Tagen ab Rechnungsdatum werden 2 % Skonto gewährt.

Wurde die Rechnung von AS&S erstellt, gilt als Tag der Zahlung bei Über-
sendung von Verrechnungsschecks der Tag des Eingangs bei AS&S, bei 
Überweisungen der Tag, an dem der Betrag auf einem der Konten der AS&S 
gutgeschrieben wird.

ARD TV Regional



Wurde die Rechnung von der SWR Media Services GmbH erstellt, gilt als 
Tag der Zahlung bei Übersendung von Verrechnungsschecks der Tag des 
Eingangs bei der SWR Media Services GmbH, bei Überweisungen der Tag, 
an dem der Betrag auf einem der Konten der SWR Media Services GmbH 
gutgeschrieben wird.

Ist die Rechnung nicht termingerecht beglichen, so sind AS&S und die SWR 
Media Services GmbH berechtigt, die Ausführung des Auftrags bis zum Zah-
lungseingang zu unterlassen oder vom restlichen Auftrag zurückzutreten, 
ohne dass daraus ein Ersatzanspruch des Auftraggebers abgeleitet werden 
kann. Der Auftraggeber haftet der SWR Media Services GmbH für den ent-
standenen Schaden.

Agenturvergütung

Werden AS&S oder der SWR Media Services GmbH Aufträge für Werbe-
sendungen von Werbeagenturen oder Werbemittlern erteilt, erhalten diese, 
sofern sie ihre Auftraggeber werblich beraten und entsprechende Dienst-
leistungen nachweisen können, soweit branchenüblich, eine Agentur- 
vergütung in Höhe von 15 % der um etwa gewährte Rabatte gekürzten  
Bruttoeinschaltpreise (ausschließlich Umsatzsteuer).

Sendeunterlagen

Die vom Auftraggeber zu liefernden Sendekopien (BETACAM SP oder Digital  
BETACAM sowie die MAZ-Karte) müssen mindestens 10 Arbeitstage vor der 
ersten Sendung vorliegen. Anlieferadresse ist: WDR Mediagroup GmbH,  
Auftrags- und Management-Service, Ludwigstr. 11, 50667 Köln.

Die Einschaltpläne müssen mindestens 10 Arbeitstage vor Sendung bei der 
WDR Mediagroup GmbH, Köln, oder der SWR Media Services GmbH, Baden-
Baden, vorliegen.

Gültig ab 1. Januar 2012. Änderungen vorbehalten
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1.  Vertragsabschluss 

Die SWR Media Services GmbH hat die in der ARD-Werbung SALES & SER-
VICES GmbH zusammengeschlossenen Werbegesellschaften beauftragt, 
im Rahmen der verfügbaren Sendezeit Aufträge für Werbung im Fernsehen  
entgegenzunehmen und namens und für Rechnung der SWR Media  
Services GmbH auszuführen. Die SWR Media Services GmbH behält sich vor, 
entsprechende Aufträge auch selbst entgegenzunehmen und auszuführen. 
Die Ausstrahlung erfolgt über die vom Südwestrundfunk (SWR) betriebenen 
Fernsehsender des 1. Programms. SWR Media Services GmbH und ARD- 
Werbung SALES & SERVICES GmbH (nachfolgend Auftragnehmerin genannt) 
verpflichten sich zur ordnungsgemäßen Ausführung der von ihr bestätigten 
Aufträge nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

2.  Einhaltung gesetzlicher Regelungen

Die Werbeeinschaltungen müssen den Rechtsgrundlagen des SWR, dessen  
Satzungen sowie dem Rundfunkstaatsvertrag und den einschlägigen Rund-
funkgesetzen und Staatsverträgen der Länder entsprechen, in denen der 
SWR seinen Sitz hat. Außerdem müssen sie den vom Zentralverband der 
Werbewirtschaft e.V. (ZAW) bzw. vom Deutschen Werberat anerkannten 
Verhaltensregeln entsprechen. Werbung für politische Zwecke jeder Art, 
für religiöse Auffassungen und weltanschauliche Überzeugungen ist ausge-
schlossen. Dies gilt auch für die Verwendung entsprechender Aussagen in 
der Werbung.

3.  Einheitlicher Auftrag

Für ein zu bewerbendes Produkt oder eine zu bewerbende Leistung wird nur 
ein einheitlicher Auftrag, in dem der Werbungtreibende genau zu bezeich-
nen ist, angenommen.

4.  Werbemittler

Aufträge erteilt ein Werbemittler auf eigenen Namen und auf eigene Rech-
nung. Aufträge von Werbemittlern werden nur angenommen, wenn der 
Werbungtreibende namentlich bezeichnet ist. Der Werbemittler muss vom 
Werbungtreibenden zur Auftragserteilung an die Auftragnehmerin nach-
weisbar ermächtigt sein. Wenn der beauftragte Werbemittler einwilligt, 

kann mit Zustimmung der Auftragnehmerin während der Abwicklung des 
Auftrags ein anderer Werbemittler an seine Stelle treten.

5.  Schriftform

Der Vertrag über die Annahme eines erteilten Auftrags bedarf der Schrift-
form oder der elektronischen Bestätigung. Neben- und Änderungsabreden 
bedürfen der gleichen Form.

6.  Ablehnungsvorbehalt

Die Auftragnehmerin behält sich vor, einen Auftrag nach einheitlichen 
Grundsätzen anzunehmen oder abzulehnen. Auch bei rechtsverbindlich 
angenommenen Aufträgen behält sich die Auftragnehmerin vor, Sende- 
unterlagen wegen ihres Inhalts oder ihrer technischen Form zurück- 
zuweisen. Die Auftragnehmerin wird den Auftraggeber unverzüglich unter 
Angabe von Gründen benachrichtigen, wenn Sendeunterlagen unbrauch-
bar sind oder aus sonstigen Gründen eine Ausstrahlung nicht vorgenom-
men werden kann. Eine Ablehnung ist insbesondere dann möglich, wenn 
der Inhalt der Werbeeinschaltung gegen rechtliche Bestimmungen oder 
die Interessen des SWR verstößt. Formulierungen, die die Werbesendung 
mit dem SWR zu identifizieren versuchen, sind nicht gestattet; ebenso eine  
Gestaltung, die den Eindruck erwecken soll, als identifiziere sich der SWR mit 
der Werbeausstrahlung. 

7.  Preise, Rabatte, Abrechnung

Die Auftragnehmerin berechnet und gewährt die in der jeweils gültigen Preis-
liste genannten Preise, Rabatte, Agenturvergütungen und Skonti. Die Rabatte 
werden bei der Rechnungserteilung aufgrund des für ein Vertragsjahr ver-
einbarten Brutto-Auftragswertes (ohne Umsatzsteuer) der Werbeeinschal-
tungen gewährt. Sie werden spätestens bei Beendigung des Vertragsjahres 
entsprechend der tatsächlich abgewickelten Brutto-Umsatzerlöse rück-
wirkend abgerechnet. Für die Preisberechnung wird die Laufzeit der auf 
Videoband überspielten Werbeeinschaltung nach ihrer tatsächlichen Länge 
bemessen. Grundlage für die Berechnung der Länge einer Einschaltung sind 
das erste und das letzte wahrnehmbare Ton- oder Bildsignal.

Sonderwerbeformen werden im Gesamtumsatz für die Rabattierung nicht 
berücksichtigt. 



Die Auftragnehmerin behält sich vor, bei besonderen Formaten bzw. Über-
tragungen (sowohl am Vorabend als auch in Sport-Umfeldern) sowie für Eck-
platzierungen Aufschläge zu berechnen. Diese werden im Vorfeld schriftlich 
und eindeutig kommuniziert.

Soweit keine andere Währung ausdrücklich genannt ist, verstehen sich alle 
Preise in Euro, zuzüglich der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gültigen 
Umsatzsteuer.

8.  Verbundwerbung

Verbundwerbung bedarf in jedem Einzelfall der Einwilligung durch die  
Auftragnehmerin.

9.  Vertragsjahr

Aufträge werden innerhalb des Vertragsjahres (=Kalenderjahr) abgewickelt.

10.  Verantwortung für Inhalte

Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt der der Auftrag-
nehmerin zur Verfügung gestellten Ton- und Bildträger, haftet ihr für deren 
rechtliche Zulässigkeit und stellt die Auftragnehmerin von Ansprüchen  
Dritter frei.

11.  Nutzungsrechte

Der Auftraggeber gewährleistet, dass der Auftragnehmerin für Werbe-
einschaltungen nur solche Sendeunterlagen übersandt werden, für die 
er sämtliche zur Verwertung im  Fernsehen erforderlichen Urheber- und  
Leistungsschutzrechte erworben und abgegolten hat, auch soweit für die 
Herstellung der Sendeunterlagen Industrietonträger jeglicher Art verwendet 
worden sind. Ausgenommen hiervon sind die Sende- und Vervielfältigungs-
rechte an Musikwerken des GEMA-Repertoires, die von  der Auftragnehmerin 
durch ihre Verträge mit der GEMA erworben und abgegolten werden.

Der Auftraggeber überträgt der Auftragnehmerin das Nutzungsrecht an den 
überlassenen Sendeunterlagen und zwar zeitlich, örtlich und inhaltlich in 
dem für die Durchführung des Auftrags erforderlichen Umfang. Dies um-
fasst auch das Recht, das Nutzungsrecht auf den SWR bzw. an zur Sende- 
abwicklung beauftragte Dritte weiter zu übertragen. Das Nutzungsrecht wird 

in allen Fällen örtlich unbegrenzt übertragen und berechtigt zur Ausstrah-
lung mittels aller bekannten technischen Verfahren sowie aller bekannten  
Formen des Fernsehens. Davon erfasst ist auch das Recht zur gleichzeitigen, 
unveränderten Verwertung in Online-Medien aller Art, einschließlich In-
ternet, d.h. das Recht, den Spot an eine Vielzahl potentieller Nutzer mittels 
analoger, digitaler oder anderweitiger Speicher- bzw. Datenübertragungs-
techniken via elektronischer Wellen durch Leitungsnetze jedweder Art oder 
Funk derart zu senden, dass diese den Spot parallel zu allen anderen Formen 
des Fernsehens über Online-Medien (z.B. Internet) empfangen und wieder-
geben können, gleichgültig welches Empfangsgerät hierbei zum Einsatz 
kommt (Simulcast).

Die Auftragnehmerin ist nicht dazu verpflichtet, die Rechtmäßigkeit der  
Nutzung zu überprüfen. Sollte die Auftragnehmerin aufgrund der Nutzung 
der zur Verfügung gestellten Ton- und Bildträger von Dritten in Anspruch  
genommen werden, so stellt der Auftraggeber die Auftragnehmerin von 
allen in diesem Zusammenhang entstehenden Schäden und Kosten frei. 

In der Rechteübertragung ist auch das Recht der Auftragnehmerin enthalten, 
für denjenigen, der schriftlich glaubhaft macht, in seinen Rechten betroffen 
zu sein, einen Mitschnitt zu fertigen und ihm diesen Mitschnitt auszuhän-
digen. Die Auftragnehmerin ist nicht verpflichtet, die Rechtmäßigkeit der 
Nutzung zu überprüfen.

12.  Einreichung der Sendeunterlagen

Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Unterlagen für die jeweilige Sendung 
der Auftragnehmerin spätestens bis zu dem in der Preisliste bestimmten 
oder besonders vereinbarten Annahmetermin einzureichen. Werden Sende-
unterlagen nicht rechtzeitig geliefert oder gemäß Ziffer 6 der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abgelehnt und kann aus diesen Gründen die Sen-
dung nicht ausgestrahlt werden, so bleibt der Auftraggeber zur Bezahlung 
der vereinbarten Sendezeit verpflichtet. Die Auftragnehmerin ist in diesem 
Fall jedoch verpflichtet, dem Auftraggeber nach Möglichkeit einen Ersatz-
termin anzubieten. Erfolgt die Zurückweisung der Unterlagen aus Gründen, 
die der SWR bzw. die Auftragnehmerin zu vertreten hat, so kann der Auf-
traggeber vom Vertrag zurücktreten. Bei Verlust oder Beschädigung der der 
Auftragnehmerin übersandten Sendeunterlagen beschränkt sich die Haftung 
der Auftragnehmerin auf den Ersatz der Kosten für das Ziehen einer neuen 
Kopie. 
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Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Auftragnehmerin die für die Abrech-
nung mit der GEMA notwendigen Angaben, insbesondere Produzent, 
Komponist, Titel und Länge der verwendeten Musik zusammen mit den  
Einschaltplänen mitzuteilen.

Spätestens bei Übersendung der Einschaltpläne hat der Auftraggeber aus-
drücklich zu erklären, ob bei der Herstellung von Sendeunterlagen Industrie-
schallplatten oder -bänder verwendet worden sind. Wird eine diesbezügliche 
Erklärung nicht eingereicht, versichert damit der Auftraggeber, dass bei 
der Herstellung der Sendeunterlagen Industrietonträger nicht verwendet  
worden sind.

13.  Einhaltung der Sendezeiten

Vereinbarte Sendezeiten werden nach Möglichkeit eingehalten; die Auftrag- 
nehmerin sichert die Sendung zu einem bestimmten Zeitpunkt, in be-
stimmter Reihenfolge, in Verbindung mit einem bestimmten Rahmen- 
programm oder unter Beachtung des so genannten Konkurrenzausschlusses 
im Regelfall jedoch nicht zu. Ziffer 7 Abs. 3 bleibt unberührt.

14.  Verschiebung der Werbeausstrahlung

Kann eine Werbesendung aus Gründen des Programms zum vorgesehenen 
Sendetermin nicht ausgestrahlt werden oder fällt sie infolge technischer 
Störungen oder durch eine Betriebsunterbrechung aus anderem Grund aus, 
so wird sie nach Möglichkeit vorverlegt oder nachgeholt. Zur Vorverlegung 
oder Nachholung der Werbesendung bedarf es der Zustimmung des Auf-
traggebers, es sei denn, es handelt sich um eine unerhebliche Verschiebung; 
die Verschiebung eines Fernsehspots ist unerheblich, wenn sie innerhalb des 
gleichen redaktionellen Umfeldes erfolgt und sie nicht zu einer Ausstrahlung 
der Werbesendung von mehr als 15 Minuten vor oder nach dem ursprüng-
lich vereinbarten Zeitpunkt führt. Konnte die erforderliche Zustimmung 
nicht eingeholt werden oder wurde sie nachträglich nicht erteilt, so kann 
der Auftraggeber im Rahmen der Verfügbarkeit eine Ersatzausstrahlung zu 
vergleichbaren Bedingungen verlangen. Ist diese nicht möglich, kann der 
Auftraggeber eine Minderung geltend machen. Weitergehende Ansprüche 
sind ausgeschlossen.

Die Auftragnehmerin hat das Entgelt zurückzuzahlen, wenn die Werbe- 

einschaltung durch Ausfall aller Sender nicht ausgestrahlt worden ist, es sei 
denn, die Sendung dieser Werbeeinschaltung sei vorverlegt oder nachgeholt 
worden. Der Auftraggeber kann hierüber hinaus  Ansprüche nicht geltend 
machen. 

15.  Verschiebung wegen Personenidentität

Die Auftragnehmerin behält sich vor, die Ausstrahlung von Werbespots auf 
einen anderen Sendetag nach Möglichkeit zur gleichwertigen Zeit zu verlegen,  
wenn in den Werbespots fernsehbekannte Personen mitwirken, die am selben  
Tag im 1. Deutschen Fernsehprogramm auftreten. Ziffer 14 Abs. 1 Satz 2 
findet keine Anwendung.

16.  Bezugnahme in anderen Werbemitteln

Auf eine Werbeeinschaltung bei der Auftragnehmerin darf in anderen 
Werbemitteln nur dann Bezug genommen werden, wenn dabei klar-
gestellt wird, dass es sich bei der Werbeeinschaltung nicht um eine 
Ausstrahlung im allgemeinen Fernsehprogramm, sondern um eine Aus-
strahlung im Werbefernsehen handelt. Formulierungen, die die Wer-
besendung mit dem SWR in Verbindung bringen, sind nicht gestattet. 

17.  Höhere Gewalt, Rücktritt des Auftraggebers

Im Falle höherer Gewalt kann jeder Vertragsteil mit sofortiger Wirkung vom 
Vertrag zurücktreten, es sei denn, dass die Auftragnehmerin die Leistung 
bereits erbracht hat. Die Auftragnehmerin ist dann verpflichtet, dem Auf-
traggeber das auf die ausgefallene(n) Werbeeinschaltung(en) entfallende 
Entgelt zurückzuzahlen. Zur höheren Gewalt gehören insbesondere Aufruhr, 
Feuer, Stromausfall, Sturmschäden, Streik, Aussperrung, Schäden durch Bau-
arbeiten und ähnliche Ereignisse, die die Auftragnehmerin nicht zu vertreten 
hat. Weitergehende Ansprüche hat der Auftraggeber nicht.

In anderen Fällen muss ein Rücktrittsersuchen des Auftraggebers spätes- 
tens 6 Wochen vor dem ersten Sendetermin der Termine, die lt. Rücktritts- 
ersuchen storniert werden sollen, schriftlich  bei der Auftragnehmerin einge-
gangen sein. Bei Nichteinhaltung dieser Frist kann die Auftragnehmerin die 
Zustimmung zum Rücktritt verweigern, wenn ein Weiterverkauf der vertrag-
lich vereinbarten Sendetermine an andere Auftraggeber nicht möglich ist.



18.  Gutschrift

Stehen dem Auftraggeber Rückzahlungsansprüche zu, hat die Auftrag- 
nehmerin dem Auftraggeber eine entsprechende Gutschrift zu erteilen, die 
bei der nächsten Rechnung in Abzug zu bringen ist.

19.  Haftung des Auftraggebers

Verletzt der Auftraggeber, der Werbungtreibende oder deren Erfüllungs-
gehilfe eine Vertragspflicht, so hat der Auftraggeber die Auftragnehmerin 
sowie den SWR von Ansprüchen Dritter freizustellen. Dies gilt auch für die 
Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.

20.  Preisänderung

Änderungen der Einschaltpreise treten bei laufenden Aufträgen frühestens 
einen  Monat nach ihrer Mitteilung an den Auftraggeber in Kraft. Der Auf-
traggeber kann in einem solchen Fall zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Änderung vom Vertrag zurücktreten. Er muss dies der Auftragnehmerin  
unverzüglich, spätestens binnen 10 Tagen nach Bekanntgabe der Änderung, 
schriftlich erklären.

21.  Vertraulichkeit

Beide Parteien sind verpflichtet, vertrauliche und schutzwürdige Angelegen- 
heiten der anderen Partei, die ihr aus oder im Zusammenhang mit der  
Zusammenarbeit anvertraut oder bekannt werden, geheim zu halten und 
nicht für eigene oder fremde Zwecke, sondern nur zur rechtmäßigen Auf-
gabenerfüllung im Rahmen des Auftrags zu verwenden. Vertraulich sind alle 
Informationen oder Unterlagen einer Partei, die diese schriftlich als vertrau-
lich gekennzeichnet hat oder deren vertraulicher Charakter sich eindeutig 
aus ihrer Natur ergibt, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.

Veröffentlichungen aller Art, die im Zusammenhang mit der Zusammen- 
arbeit stehen, sind generell nur mit vorheriger Zustimmung der anderen 
Partei erlaubt. Die Auftragnehmerin ist jedoch berechtigt, den Namen des 
Auftraggebers, dessen Marke und Logo sowie Informationen über den  
Auftrag unter Beachtung der oben genannten Geheimhaltungspflichten zu 
Referenzzwecken zu verwenden.

22.  Erfüllungsort, Gerichtsstand

Wird der Auftrag von ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH bestätigt, ist 
Erfüllungsort und Gerichtsstand Frankfurt am Main. In allen anderen Fällen 
ist Erfüllungsort und Gerichtsstand Stuttgart.

23.  Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein, lässt dies die Wirksamkeit im Übrigen unberührt.

Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen unwirksam sind, verpflichten sich die Parteien bereits jetzt, in Ver-
handlungen einzutreten, die zum Ziel haben, die unwirksame Bestimmung 
durch eine solche Klausel zu ersetzen, die dem am nächsten kommt, was die 
Parteien mit der bisherigen Bestimmung wirtschaftlich gewollt haben.

Gültig ab 1. Januar 2012. Änderungen vorbehalten
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